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Vorwort

1 Vorwort

Schweizerinnen und Schweizer sind ein Volk von Mieterinnen und Mietern. Doch der Traum vieler ist es,
Wohnungseigentiimer/innen zu werden. Mit einem Anteil von knapp 40 Prozent hat kein anderes Land in
Westeuropa prozentual so wenige Haus- und Wohnungseigentiimer/innen wie die Schweiz. Ein Grund da-
fiir sind die im Vergleich zum Ausland hohen Baukosten und benétigten Eigenmittel. Eine neue Eigen-
tumsform kann dem entgegenwirken.

Wohneigentum auf Zeit (WAZ) ist eine neue Eigentumsform. Wie es der Name sagt, ist das Eigentum
beschrankt auf eine im Voraus festgelegte Zeitdauer (von in der Regel 30 Jahren), die aus familicren oder
anderen mit dem Lebenszyklus verbundenen Umstdnden in der Regel auch der effektiv notwendigen Nut-
zungsdauer der Immobilie entspricht. Das Wohneigentum wird wie beim traditionellen Eigentum im
Grundbuch eingetragen. Die/der Kaufer/in hat wahrend der festgelegten Zeitperiode somit das umfas-
sende Eigentumsrecht. Nach Ablauf der festgelegten Zeitperiode geht das Wohnobjekt jedoch wieder in
das Eigentum der Investorin oder des Investors zurlick.

Diese neue Eigentumsform hat gegeniiber dem traditionellen Wohneigentum insbesondere drei Vorteile:
Erstens wird Wohneigentum im Erwerb ginstiger, da sich der Kaufpreis nur auf einen beschrankten Teil
der gesamten Nutzungsdauer im Vergleich zur ganzen Lebensdauer der Immobilie bemisst. Da nach Ab-
lauf der festgelegten Zeitdauer das Eigentum zuriick an die Investorin oder den Investor geht und diese/r
wieder alleinige/r Eigentiimer/in ist, kann sie/er das Wohnobjekt optimal bewirtschaften, d. h. je nach Be-
darf teilweise oder komplett sanieren. Hier liegt somit der zweite Vorteil: In der traditionellen Stockwerkei-
gentumsform kann die Substanz der Immobilie meist nicht optimal erhalten bleiben, da die Stockwerkei-
gentumsparteien oft unterschiedliche Interessen verfolgen und sich dadurch in der Entscheidungsfindung
gegenseitig blockieren. Die neue Eigentumsform flhrt hier zu einer besseren Substanzerhaltung der ent-
sprechenden Wohnobjekte. Der dritte Vorteil liegt in der neuen Finanzanlageform fiir Investorinnen und
Investoren. Unter anderem fiir Pensionskassen stellt Wohneigentum auf Zeit eine interessante Anlage-
moglichkeit dar, da tiber den Zeitraum konstante Cashflows und somit langfristige Renditen gewdhrt wer-
den. Gerade in der heutigen Wirtschaftslage, die von tiefen und sogar teilweise negativen Zinsen geprdgt
ist, was u. a. die Alterskapitalerhaltung gefdhrdet, stellt dies einen entscheidenden Vorteil dar. Diese neue
Anlageform liefert sichere und zugleich héhere Renditen als traditionelle Anlagen. Die Erhaltung von Al-
terskapital kommt nicht nur der Pensionskasse als Investorin zugute, sondern der gesamten Volkswirt-
schaft.

Das vorliegende Handbuch ist im Rahmen des KTI-Projekts 18249.1 PFES-ES entstanden. Es dient dazu,
das gemeinsam mit den Wirtschaftspartnerinnen und -partnern gewonnene Wissen zu Wohneigentum
auf Zeit der interessierten Offentlichkeit zur Verfiigung zu stellen. Es soll insbesondere auch als Hilfestel-
lung bei der konkreten Umsetzung im Markt dienen. Es werden im Spezifischen folgende Themen bespro-
chen: In einem ersten Teil wird das Konzept Wohneigentum auf Zeit vorgestellt. Dabei werden sowohl
rechtliche als auch finanzielle und steuerliche Aspekte von Wohneigentum auf Zeit beleuchtet.

In einem zweiten Teil werden konkrete Informationen fir die Anwender/innen von Wohneigentum auf
Zeit gegeben. Hier wird aufgezeigt, wie Wohneigentum auf Zeit bewertet werden kann und welche As-
pekte bei der Finanzierung aus Banken- und Investorensicht beriicksichtigt werden miissen. In einem drit-
ten Teil wird die Gesamtmarktsicht eingenommen. Es wird aufgezeigt, wie die Marktakzeptanz von Wohn-
eigentum auf Zeit ausfdllt und welche volkswirtschaftliche und umweltpolitische Auswirkungen Wohnei-
gentum auf Zeit hat. Ebenfalls wird diskutiert, inwieweit Wohneigentum auf Zeit als mégliche Umsetzung
des Verfassungsauftrages dienen kann. Schliesslich wird ein Ausblick gegeben.
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Vorwort
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Das Konzept Wohneigentum auf Zeit in Kiirze

Teil I: Allgemeine Informationen zum Konzept Wohneigentum auf Zeit

2 Das Konzept Wohneigentum auf Zeit
in Kurze

2.1 Einleitung

Schweizerinnen und Schweizer sind ein Volk von Mieterinnen und Mietern. Doch der Traum vieler ist es,
Wohnungseigentiimer/innen zu werden. Mit einem Anteil von knapp 40 Prozent hat kein anderes Land
in Westeuropa prozentual so wenige Haus- und Wohnungseigentiimer/innen wie die Schweiz (BFS
2016). Ein Grund dafir sind die im Vergleich zum Ausland hohen Baukosten und benétigten Eigen-
mittel. Die neue Eigentumsform Wohneigentum auf Zeit (WAZ) kann dem entgegenwirken.

Sie ermdglicht eine vollig neue Art von Wohnen als Eigentiimer/in: Das Wohneigentum ist zeitlich
beschrdnkt — in aller Regel auf 30 Jahre. Geht man von einer Lebensdauer der Immobilien von 100
Jahren aus, reduzieren sich die Anschaffungskosten fiir eine Wohnung oder ein Haus um 70 Prozent
gegeniiber dem traditionellen Eigentum, da die/der Eigentiimer/in auf Zeit nur fir die Laufzeit des
Eigentums bezahlt — also 30 Prozent (fiir 30 von 100 Jahren). Dadurch sinken auch die Hypothekar-
kosten. Im Vergleich zur Miete fallen die Wohnkosten fiir Wohneigentum auf Zeit um rund zehn bis
finfzehn Prozent tiefer aus. Dank dieser zukunftsweisenden Losung konnen weite Kreise der Bevol-
kerung ihre eigenen vier Wande erwerben. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die Eigentums-
form Wohneigentum auf Zeit im Gegensatz zu anderen neu vorgeschlagenen Wohneigentumsfor-
men keine zusatzlichen Gesetze erfordert und mit der bestehenden Gesetzgebung realisiert werden
kann.

Im vorliegenden Kapitel werden die Funktionsweisen von Wohneigentum auf Zeit erklért und die Vor-
und Nachteile dieser neuen Eigentumsform dargelegt. Schliesslich wird in Kirze auf das erste Objekt
eingegangen, welches mit Wohneigentum auf Zeit in Bern realisiert wurde.

2.2 Funktionsweise von Wohneigentum auf Zeit

Im Modell Wohneigentum auf Zeit sind zwei Parteien involviert: die/der Investor/in und die/der Ei-
gentimer/in des Wohneigentums auf Zeit (in Folge WAZ-Investor und WAZ-Eigentiimer genannt;
auf die weibliche Form wird durchgdngig verzichtet). Dabei kauft der WAZ-Investor eine Immobilie,
saniert sie falls n6tig und verkauft die einzelnen Wohneinheiten an WAZ-Eigentiimer. Da das Wohn-
eigentum zeitlich begrenzt ist, zahlt der WAZ-Kaufer bei Kaufabschluss auch nur den Preis fir die
vereinbarte Nutzungsdauer.

Geht man von einer Lebensdauer der Immobilie von 100 Jahren aus und ist Wohneigentum auf Zeit
auf 30 Jahre beschrankt, zahlt der WAZ-Kaufer nur 30 Prozent des totalen Wertes der Immobilie bzw.
Wohneinheit an den WAZ-Investor. Beim Abschluss des Vertrags ist der WAZ-Kaufer 30-prozentiger
Eigentiimer seiner Wohneinheit. Jedes Jahr geht davon jedoch ein Prozent des Eigentums zurtick an
den Investor, bis am Ende der Laufzeit der WAZ-Eigentiimer null Prozent des Eigentums an der
Wohneinheit halt und der WAZ-Investor wieder hundert Prozent des Eigentums hat. Rechtlich gese-
hen gehen die beiden Parteien ein Gesamthandseigentum ein.
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Das Konzept Wohneigentum auf Zeit in Kiirze

Sie werden somit gemeinsam im Grundbuch eingetragen. Dabei erfordert die Veréinderung der An-
teile am Eigentum (iber die Zeit keiner Anderung im Grundbuch. Die Grundbucheintragung erfolgt
einmalig beim Abschluss des Kaufs. Abbildung 1 illustriert die Eigentumsverhdltnisse und die Anteile
des gebundenen Kapitals bei Abschluss des Vertrags mit einer Laufzeit von 30 Jahren.

Beim Abschluss
Laufzeit: 30 Jahre

70% ﬁ%\' Investor
|

30% Wohneigentiimer
auf Zeit

A2 h
é % 70% Einsparung Nur 70% gebundenes
e Kapital

Abbildung 1: Eigentumsverhdltnisse und gebundenes Kapital bei Vertragsabschluss

Wadhrend der Laufzeit muss der WAZ-Eigentiimer dem WAZ-Investor jahrlich folgende Gebiihren ent-
richten:

—  Kapitaldienstgebtihren: Sie dienen dem WAZ-Investor zur Entschddigung der Opportuni-
tatskosten seines investierten Kapitals.

—  Substanzerhaltungsgebtihren: Sie dienen der Sanierung des Objekts, nicht aber der Wohn-
einheit.

—  Bonitatsrisikozuschlag: Dieser dient zur Absicherung des Bonitdtsrisikos des WAZ-Kaufers.
Er resultiert aus der Differenz des durchschnittlichen Hypothekarzinssatzes und des Zins-
swapsatzes mit gleicher Fristigkeit.

Die entsprechenden Zahlungsstréme wahrend der Laufzeit des Vertrages werden in Abbildung 2 dar-
gestellt.
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Jedes Jahr: A
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- Neuorientierung wma| - Sanierung der
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Abbildung 2: Zahlungsstréme und Pflichten wahrend der Laufzeit des Vertrages

Wie beim traditionellen Wohneigentum kann das Objekt bis maximal 80 Prozent, jedoch idealerweise
nur bis zu zwei Dritteln des Wertes belehnt werden (vgl. Kapitel 7.1). Dabei ist wichtig, dass die Hypo-
thek vom WAZ-Eigentimer Gber 30 Jahre jahrlich um ein Prozent amortisiert wird. Dies ist wichtig,
da der WAZ-Eigentiimer seinen Eigentumsanteil Giber die Laufzeit ebenfalls um ein Prozent reduziert.
Fir eine Bank kann die Finanzierung einer solchen Hypothek attraktiv sein, wenn insbesondere die
Bonitat des WAZ-Investors gut ist. Denn konstruktionsgemdss hat der WAZ-Investor einen Anreiz,
das Eigentum zuriickzukaufen, wenn der WAZ-Eigentiimer zahlungsunfdhig ist. Dadurch reduziert
sich das Risiko der Bank erheblich.

Nach Ablauf der Laufzeit ist der WAZ-Eigentimer wieder frei und kann sich neu orientieren. Er muss
sich insbesondere nicht um den Verkauf des WAZ-Eigentums kiimmern. Im Gegenzug kann der WAZ-
Investor nach Ablauf der Laufzeit die WAZ-Immobilie optimal in Stand setzen. Da er alleiniger Eigen-
timer der WAZ-Immobilie ist, kann er véllig autonom bestimmen, welche Sanierungs- und Erneue-
rungsmassnahmen notwendig sind und kann somit die WAZ-Immobilie optimal bewirtschaften. Er
kann insbesondere auch auf verdnderte Bedurfnisse im Markt reagieren. Dadurch kann der Marktwert
der WAZ-Immobilie erhalten oder gar gesteigert werden. Gesamtwirtschaftlich tragt die neue Eigen-
tumsform zu einer Substanzerhaltung der Immobilien bei.
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2.3

Vor- und Nachteile von Wohneigentum auf Zeit aus Sicht der Mieter/innen,

Wohneigentiimer/innen und Immobilieninvestorinnen und -investoren

Die unterschiedlichen Eigentumsformen weisen fiir die beteiligten Parteien Vor- und Nachteile auf. Die
Sicht der Mieter/innen, welche sich tberlegen, Wohneigentiimer/innen auf Zeit zu werden, sind in der

nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt.

Vorteile

Nachteile

Wohnsicherheit fiir 30 Jahre

Fir 30 Jahre gehort dem WAZ-Eigentiimer

die Wohnung, mit allen Rechten und Pflichten. Er
kann im Gblichen Rahmen des Stockwerkeigen-
tums damit machen, was er mochte. Niemand
kann ihm wdhrend dieser Zeit kiindigen.

Kaufvertrag nicht kiindbar

Einen Mietvertrag kann man einfach kiindigen,
einen Kaufvertrag jedoch nicht. Wenn der WAZ-
Eigentiimer die Wohnung wdhrend der Laufzeit
des Vertrages nicht mehr haben will, muss er
sich selbst um den Verkauf des Eigentums kiim-
mern — analog zum traditionellen Eigentum.

Geringere Wohnkosten
Die monatliche Belastung liegt unter den Kosten
fir eine entsprechende Mietwohnung.

Eigentum bedeutet Verantwortung

Fir den allgemeinen Unterhalt der Wohnung
und fir Reparaturen ist der WAZ-Eigentiimer
selbst verantwortlich. Wie weit die Kosten zu
Lasten des WAZ-Eigentimers gehen, ist ver-
traglich jedoch klar geregelt und identisch zum
traditionellen Stockwerkeigentum.

Freie Verfiigbarkeit Giber die Wohnung
Waéhrend der Laufzeit von 30 Jahren kann der
WAZ-Eigentiimer seine Wohnung bewohnen,
vermieten, vererben oder den Anteil mit der
entsprechenden Restlaufzeit an Dritte verdus-
sern — Ubrigens auch an Auslander/innen mit
Niederlassungsbewilligung.

Notwendiges Eigenkapital
Der WAZ-Eigentimer muss den notwendigen
Eigenkapitalanteil leisten.

Steuereinsparungen

Der WAZ-Eigentiimer profitiert von steuerlichen
Vorteilen des Hauseigentums. Hypothekarzinsen
kénnen vom Einkommen und die Hypothe-
karschuld vom Vermdégen abgezogen werden,
wobei die genauen Regelungen kantonal unter-
schiedlich
ditionellen Wohneigentum mussen jedoch keine
Steuern auf dem Eigenmietwert bezahlt werden.
Aufgrund der tieferen Wohnkosten steht mehr
verfliigbares Haushaltseinkommen zur Verfi-
gung, welches bei nicht erreichtem Maximal-
betrag als private Vorsorge in die Sdule 3a

sind. Im Unterschied zum tra-

einbezahlt werden kann und zu entsprechenden
Steuerersparnissen fihrt.

Steuerlich entstehen keine Nachteile

Tabelle 1: Vor- und Nachteile von Wohneigentum auf Zeit im Vergleich zur Miete aus Sicht von Mieterinnen und Mietern
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Tabelle 2 zeigt die Vor- und Nachteile der WAZ-Eigentiimer gegeniiber dem traditionellen Wohneigentum.

Vorteile

Nachteile

Geringerer Kaufpreis

Gegeniiber dem traditionellen Eigentum ist der
Preis von Wohneigentum auf Zeit um 70 Prozent
tiefer. Wohneigentum wird damit auch fiir weniger
vermogende Personen bezahlbar.

Keine Wertsteigerung

Der tiefere Kaufpreis geht mit einer Befristung
des Eigentums einher. Somit erfordert Wohnei-
gentum auf Zeit eine tiefere emotionale Bin-
dung zum Objekt. Zudem wird das Wertschwan-
kungsrisiko vollumfanglich vom WAZ-Investor
getragen.

Geringere Hypothekarzinslast

Die monatliche Zinsbelastung liegt tiefer, da
auch der Kaufpreis tiefer ist. Somit muss weniger
Hypothek aufgenommen werden, was die Zins-
belastung reduziert.

Anfall jahrlicher Gebiihren
Im Gegensatz zum traditionellen Wohneigen-
tum fallen jahrliche Gebihren an.

Tabelle 2: Vor- und Nachteile von Wohneigentum auf Zeit im Vergleich zum Kauf (von traditionellem Eigentum) aus Sicht von

Wohnungseigentiimer/innen

Tabelle 3 stellt schliesslich die Vor- und Nachteile einer Investition in Wohneigentum auf Zeit gegeniiber
einer Investition in ein Renditeobjekt aus Sicht von Investorinnen und Investoren dar.

Vorteile

Nachteile

Neue Investitionsanlage

Investorinnen und Investoren bieten sich alter-
native Investitionsanlagen mit attraktiver Ren-
dite und attraktivem Risikoprofil an. Fir Investo-
rinnen und Investoren mit langfristigen Ver-
pflichtungen wirkt sich dies vorteilhaft auf ihr As-
set Liability Management (ALM) aus.

Liquiditatsrisiko

Da Wohneigentum auf Zeit neu ist, besteht ein
Liquiditdtsrisiko. Dieses ist jedoch abhdngig von
der Marktdurchdringung. Je héher diese wird,
desto tiefer wird das Liquiditatsrisiko ausfallen.

Investition bindet weniger Kapital

Da 30 Prozent an die WAZ-Eigentimer verkauft
werden, werden nur 70 Prozent des Kapitals fir
die Investition gebunden. Dies kann fir Investo-
rinnen und Investoren mit geringeren liquiden
Mitteln attraktiv sein.

Investition bindet weniger Kapital

Da 30 Prozent an die WAZ-Eigentimer verkauft
werden, werden nur 70 Prozent des Kapitals fir
die Investition gebunden. Dies kann bei Anlage-
notstand ein Nachteil sein.

Optimale Sanierung

Nach Ablauf der Laufzeit kann das Objekt op-
timal saniert und wenn noétig modernisiert
werden. Dadurch kann der Marktwert gesteigert
werden.

Es entstehen keine Nachteile

Tabelle 3: Vor- und Nachteile von Wohneigentum auf Zeit im Vergleich zum Renditeobjekt aus Sicht von Investorinnen und

Investoren
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2.4 Erfolgreich realisiertes Objekt mit Wohneigentum auf Zeit in Bern und wei-
tere Objekte in Planung

Europaweit gibt es bis dato ein Objekt, bei dem Wohneigentum auf Zeit zur Anwendung kommt. Die 14-
stockige Liegenschaft Bahnstrasse 99 am westlichen Rand der Stadt Bern wurde 2004 realisiert. Innerhalb
von 18 Monaten waren 38 der 42 Wohnungen verkauft. Seit der Inbetriebnahme sind nun tiber 15 Jahre
vergangen. In dieser Zeit konnten solide Erfahrungen mit der Funktionsweise des Modells gesammelt wer-
den. Das zugrundeliegende Vertragswerk und die konkrete Ausgestaltung des Modells haben sich bewdhrt:
es kann festgehalten werden, dass Wohneigentum auf Zeit bestens funktioniert.

Dies bestdtigen auch die verschiedenen Szenarien, welche seit der Inbetriebnahme eingetroffen sind, so
etwa beim Todesfall eines WAZ-Eigentiimers: Der WAZ-Investor kaufte die Stockwerkeigentiimerparzelle
zum Marktwert fir die Restlaufzeit zuriick und verkaufte diese an einen neuen WAZ-Eigentimer weiter. In
einem anderen Todesfall Gbernahmen die Erben des WAZ-Eigentiimers die Stockwerkeigentiimerparzelle
und vermieteten diese. In einem anderen Fall erfolgte eine direkte Rechtsnachfolge durch den Verkauf
der Stockwerkeigentiimerparzelle zum Marktwert fir die Restlaufzeit von einem bisherigen an einen
neuen WAZ-Eigentiimer. Schliesslich trat auch der Fall der Zahlungsunfdhigkeit eines WAZ-Eigentiimers
ein, wodurch das Vertragsverhdltnis gekiindigt, die Stockwerkeigentiimereinheit durch den WAZ-Investor
Ubernommen und an einen neuen WAZ-Eigentiimer verkauft wurde. Die Bekanntgabe der Vertragsauflo-
sung durch Zustellung eines entsprechenden Dokuments aufgrund der Zahlungsunfdhigkeit des WAZ-Ei-
gentiimers wurde (ibrigens vom Grundbuch als ausreichender Nachweis betrachtet, um die Léschung des
insolventen WAZ-Eigentiimers im Grundbuch vorzunehmen. Somit fiel auch kein administrativer Aufwand
an. Es war insbesondere auch keine Beurkundung der Vertragsaufldsung notwendig. In allen Fdllen musste
die Bank lediglich die Anpassung der Verhdltnisse der WAZ-Hypothekarschuldner vornehmen. Weder der
WAZ-Investor noch die Bank erlitten somit einen Schaden.

Es kann weiter festgestellt werden, dass der Marktwert der gesamten Liegenschaft mit der Inbetriebnah-
me gestiegen ist und aktuell 33 Einheiten als WAZ-Eigentum bewirtschaftet werden. Der WAZ-Investor
hat die frei gewordenen 4,5-Zimmer-Wohnungen anstelle der Bewirtschaftung im Rahmen von Wohnei-
gentum auf Zeit als Studenten-Wohngemeinschaften vermietet. Dies aus personlichen Griinden, die
nichts mit Wohneigentum auf Zeit zu tun haben.

Aktuell sind verschiedene Objekte, welche im WAZ-Eigentum bewirtschaftet werden sollen, in unterschied-
lichen Phasen der Planung, mit Realisierungszeitrdumen ab dem Jahr 2021. Im Kanton Zug ist ein Projekt
im hohen und in den Kantonen Luzern und Nidwalden je ein Projekt im mittleren Preissegment in Planung.
Weiter wird in den Kantonen Zug, Luzern und Nidwalden an Projekten mit selbststéindigem Wohnen im
Alter mit zusatzlichen Dienstleistungsangeboten gearbeitet. Zusdtzlich soll Wohneigentum auf Zeit im
Rahmen von genossenschaftlichem Wohnen im Kanton Basel-Landschaft umgesetzt werden. Schliesslich
hat die bonainvest Holding AG, welche Wirtschaftspartner im KTI-Projekt war, im Kanton Solothurn kon-
krete Umsetzungspldne.
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3 Rechtliche Aspekte von Wohneigen-

tum auf Zeit’

In diesem Kapital wird auf die rechtlichen Aspekte von Wohneigentum auf Zeit eingegangen. Die nach-

folgenden Beschreibungen reflektieren ebenfalls die Erfahrungen, welche mit dem Hochhaus in Bern mit
42 Wohneinheiten gemacht wurden, das seit 2004 mit Wohneigentum auf Zeit betrieben wird.

31

Rechtsstruktur von Wohneigentum auf Zeit

Die Rechtsstruktur von Wohneigentum auf Zeit stellt eine Kombination aus einer einfachen Gesell-
schaft und dem konventionellen Stockwerkeigentum dar. Dabei lassen sich folgende Regelungsebe-

nen abgrenzen, welche auch in der Abbildung 3 dargestellt sind%

Ebene der involvierten Personen: Hier stehen sich der WAZ-Investor (INV fir Investor) ei-
nerseits und mehrere WAZ-Kaufer (WAZ-K) anderseits gegeniiber. Gegenseitig verbunden
sind sie je durch einzelne Gesellschaftsvertrége.

Ebene der einfachen Gesellschaften: Die einfachen Gesellschaften bilden zwar nicht ei-
gene Rechtspersonlichkeiten, doch lassen sie sich als wirtschaftliche Einheiten verstehen, die
gewisse rechtliche Auswirkungen zeitigen (vgl. Art. 530 ff. OR).

Ebene des Stockwerkeigentums: Die vorab genannten einfachen Gesellschaften sind ihrer-
seits je Eigentiimerinnen von konventionellen Stockwerkeigentumsparzellen (STWEP) (Art.
712a ff. ZGB).

Ebene des physischen Objekts: Die vorgenannten «Stockwerkeigentumsparzellen» bilden
nicht physische Gegenstdande, sondern speziell ausgestaltete Miteigentumsanteile am phy-
sischen Objekt der Liegenschaft. Auf dessen Ebene wirkt sich die Regelung des Stockwerkei-
gentums namentlich in Sondernutzungsrechten an den Wohnungen einerseits und in ge-
meinschaftlicher Zustandigkeit an den allgemeinen Teilen andererseits aus.

" Dieses Kapital basiert weitgehend auf dem Memo «Rechtsstruktur der Hypothezierung des Wohneigentum-auf-Zeit-Kéufers»
von David Diirr (2003) sowie auf einem Gutachten zu Steuerfragen von Dr. Toni Ammon aus dem Jahr 2018.

2Der WAZ-Kaufer hat den Status eines WAZ-Eigentiimers vor der Beurkundung eines WAZ-Kaufvertrages. Nach der Beurkun-
dung wird der WAZ-Kaufer zum WAZ-Eigentimer.
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Abbildung 3: Regelungsebenen und Rechtsstruktur von Wohneigentum auf Zeit

13 Handbuch Wohneigentum auf Zeit (WAZ)



Rechtliche Aspekte von Wohneigentum auf Zeit

Wohneigentum auf Zeit ist in den geltenden Gesetzen explizit nicht vorgesehen. Jedoch ist diese Wohnei-
gentumsform mit geltendem Recht vollkommen vereinbar. Die unterschiedlichen Vertrdge vereinen Ele-
mente aus verschiedenen Bereichen des OR und des ZGB.

Die rechtliche Grundlage von WAZ-Eigentum basiert auf einem Gesellschaftsvertrag, einem Kaufvertrag
und einem Stockwerkeigentiimer-Reglement. Der Abschluss eines Kaufvertrages zwischen WAZ-Investor
und WAZ-Eigentiimer, mittels dem ausdriicklich ein «interner Gesamteigentumsanteil» Gibertragen wird,
sowie die anschliessende Eintragung des Eigentums im Grundbuch als Gesamteigentiimer bekrdftigen das
eigentumsrechtliche Element. Ein Anteil am Gesamteigentum wird tibertragen. Der WAZ-Eigentiimer wird
Gesamteigentiimer einer Stockwerkeigentumseinheit. Das WAZ-Eigentum sieht dabei sowohl die Mdg-
lichkeit einer vorzeitigen Beendigung des Gesellschaftsverhdltnisses als auch ein Verdusserungsrecht bei-
der Parteien vor.

3.2 Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag ist ein zentrales Element von Wohneigentum auf Zeit und wird in diesem Kapitel
ndher beschrieben.

Die Parteien bilden eine einfache Gesellschaft und schliessen zu diesem Zweck einen Gesellschaftsvertrag
ab. Sie werden dadurch fiir den vereinbarten Zeitraum Gesamteigentiimer der Liegenschaft. Bei der Lie-
genschaft handelt es sich in der Regel um eine Stockwerkeigentumseinheit, eventuell um ein Einfamilien-
haus. Gegebenenfalls muss die Aufteilung in Stockwerkeigentum vorgdngig durch den WAZ-Investor er-
folgen.

Der Gesellschaftsvertrag regelt samtliche rechtlichen Beziehungen zwischen dem WAZ-Kaufer und dem
WAZ-Investor wdhrend der Nutzungsdauer und nach deren Ablauf. Die wichtigsten Rechte und Pflichten
der Parteien kénnen wie folgt dargestellt werden:

—  Zweck der einfachen Gesellschaft ist die optimale Nutzung der entsprechenden Liegen-
schaft wahrend der Vertragsdauer.

—  Die Dauer des Gesellschaftsverhdltnisses wird bei Vertragsabschluss festgelegt. Sie betragt
im Modellfall 30 Jahre. Fir bestimmte Berechnungen wird angenommen, dass die gesamte
wirtschaftliche Nutzungsdauer des Objekts 100 Jahre betrage. Eine kiirzere oder ldngere
Vertragsdauer ist moglich.

—  Der WAZ-Investor bringt eine genau bezeichnete Liegenschaft — in der Regel eine Eigen-
tumswohnung — ein. Die Gesellschafter werden im Grundbuch als Gesamteigentiimer ein-
getragen. Nach Ablauf der vereinbarten Dauer erfolgt eine grundsdtzlich entschadigungs-
lose Riickiibertragung des Alleineigentums auf den WAZ-Investor.

— Im Innenverhdltnis wird die Beteiligungsquote an der Liegenschaft definiert. Diese betragt
z. B. bei einer Vertragsdauer von 30 Jahren anfdnglich 30 Prozent, weil eine 100-jahrige
Nutzung definitionsgemdss 100 Prozent entspricht. Die restlichen 70 Prozent verbleiben
beim WAZ-Investor. Mit jedem abgelaufenen Jahr verschiebt sich diese Beteiligung um ei-
nen Prozentpunkt zugunsten des WAZ-Investors. Nach Ablauf der vereinbarten Nutzungs-
dauer ist der WAZ-Investor wieder Alleineigentiimer.

— Der WAZ-Kaufer hat wdhrend der vereinbarten Nutzungsdauer das Recht auf die aus-
schliessliche Nutzung der Liegenschaft. Im Normalfall wird er sie selber bewohnen. Er darf
die Liegenschaft wahrend der Dauer des Gesellschaftsverhdltnisses aber auch vermieten.

—  Der WAZ-Kdaufer hat das Recht, die Liegenschaft in den fiir das Stockwerkeigentum gelten-
den Schranken umzugestalten.
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Der WAZ-Kaufer kann die Liegenschaft im Rahmen seines Gesamthandanteils hypotheka-
risch belasten. Dabei ist jedoch stets der Wert der internen Beteiligungsquote zu beriicksich-
tigen. Die Hypothek darf diesen Wert zu keinem Zeitpunkt ibersteigen und ist spdtestens
bis zum Ablauf des Gesellschaftsverhdltnisses vollstandig zu amortisieren. Die Amortisation
kann direkt oder indirekt erfolgen.

Der WAZ-Kdaufer kann seine Mitgliedschaft an der Gesellschaft und damit seinen Gesamt-
handanteil an der Liegenschaft auf Dritte iibertragen. Der WAZ-Investor kann diese Uber-
tragung nur bei Unzumutbarkeit des neuen Gesellschafters ablehnen.

Die Mitgliedschaft an der Gesellschaft und damit der Gesamthandanteil des WAZ-Kaufers
an der Liegenschaft ist vererblich.

Der WAZ-Kaufer entrichtet dem WAZ-Investor fiir die Einrdumung dieser Rechte ein soge-
nanntes Downpayment bzw. den Kaufpreis. Das Downpayment betragt im Modellfall 30
Prozent des Anlagewertes der Liegenschaft. Bei einem Anlagewert von beispielsweise CHF
450'000 belduft sich das Downpayment fiir eine Nutzungsdauer von 30 Jahren somit auf
CHF 135'000. Der WAZ-Kaufer kann dieses Downpayment beliebig durch Eigen- und/oder
Fremdkapital finanzieren (unter Vorbehalt der oben erwdhnten Amortisationspflicht).

Dariiber hinaus entrichtet der WAZ-Kdufer dem WAZ-Investor eine monatliche Gebiihr, mit
der grosse, etwa alle 20 bis 30 Jahre anfallende Renovationen finanziert werden. Diese so-
genannte «Substanzerhaltungsgebtihr» belduft sich jahrlich auf rund ein Prozent des Anla-
gewerts. Die jahrliche Anpassung der Substanzerhaltungsgebiihr ist indexiert und entspricht
der Veranderung des Baukostenindexes. Die Substanzerhaltungsgebiihren (inkl. deren Er-
trage) werden vom WAZ-Investor ausschliesslich fiir Unterhaltsarbeiten an der Liegenschaft
verwendet.

Der WAZ-Kdaufer entrichtet dem WAZ-Investor ferner eine Kapitaldienstgebihr. Sie betragt
ungefdhr 1,7 Prozent, berechnet auf der beim WAZ-Investor verbleibenden Wertquote (hier
also auf 70 Prozent des Anlagewerts). Diese Gebihr wird jahrlich der Entwicklung des Lan-
desindexes der Konsumentenpreise angepasst.

Die Bewirtschaftungskosten (insbesondere Heiz- und Nebenkosten sowie regelmdssig anfal-
lende kleinere Unterhaltskosten) tragt der WAZ-Kaufer selbst.

Im Zuge der Liquidation der einfachen Gesellschaft nach Ablauf der vereinbarten Dauer
wird das alleinige Eigentum an der Liegenschaft entschadigungslos auf den WAZ-Investor
rickibertragen. Im Sinne einer Variante ist hier eine Teilrlickerstattung des Kaufpreises
denkbar.

Bei vorzeitiger Auflésung des Gesellschaftsverhdltnisses hat der WAZ-Kaufer Anspruch auf
die anteilmdssige Riickerstattung des Downpayments.

Der WAZ-Kaufer kann seinen Eigentumsanteil wihrend der Vertragsdauer auch an einen
Dritten verdussern. WAZ-Kdufer und Verkdufer kénnen den Erwerbspreis frei vereinbaren.
Der WAZ-Investor wirkt lediglich bei der zivilrechtlichen Umsetzung mit (Gesellschaftsver-
trag, Grundbucheintrag).

Eine Kurzfassung des Gesellschaftsvertrages befindet sich im Anhang.
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3.3 Umsetzung der Wohneigentum-auf-Zeit-Struktur auf die Hypothezierung
und das Darlehensverhadaltnis

Gegenstand des Pfandrechtes ist die Stockwerkeigentumsparzelle. Zwischen der Bank einerseits und dem
WAZ-Kaufer besteht vertragsrechtlich ein Darlehensverhdltnis mit folgenden Eigenheiten: Es ist vergleich-
bar mit einem «normalen» Hypothekardarlehen an einen Stockwerkeigentiimer im konventionellen Sinn.
Die Finanzierung der Bank wird durch ein Grundpfandrecht sichergestellt, d. h. konkret wird im Grundbuch
auf der betreffenden Stockwerkeigentumsparzelle ein Schuldbrief oder eine Grundpfandverschreibung
eingetragen. Dabei handelt es sich zundchst um ein konventionelles Grundpfandrecht gemdss bankibli-
chen Spezifikationen und Techniken. Gegenstand des Pfandrechts ist die Stockwerkeigentumsparzelle, an
welcher der betreffende WAZ-Kaufer indirekt iber seinen Gesellschaftsanteil beteiligt ist. Dies bedeutet,
dass der Eigentiimer der Stockwerkeigentumsparzelle nicht der WAZ-Kaufer selbst ist, sondern die einfa-
che Gesellschaft, an der er lediglich (mit einer Minderheit) mitbeteiligt ist. Das Grundpfandrecht muss
demnach von der einfachen Gesellschaft und insofern als Drittpfand errichtet und dem WAZ-Kaufer als
Pfandtitel fiir seine eigene Finanzierung zur Verfliigung gestellt werden. Das Pfandrecht des WAZ-Kaufers
lastet vorgangsfrei im ersten Rang auf der Stockwerkeigentumsparzelle und betragt maximal 30 Prozent
deren Wertes. Abbildung 4 fasst die Struktur der Finanzierung zusammen.
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Der Aspekt der liberschiessenden Sicherheit legt es nahe, gewisse Kautelen zum Schutz des WAZ-Investors
vor zu weit gehenden Mdglichkeiten des Pfandgldubigers vorzusehen. Zu denken ist namentlich an fol-
gende Regelungsthemen:

— Die Hypothekarinstitute sehen regelmdssig vor, dass das Hypothekarpfandrecht nicht bloss
als Sicherheit fur den spezifischen Hypothekarkredit dient (z. B. zum Erwerb des Objekts oder
fir entsprechende Investitionen), sondern ebenso fiir allfdllige weitere Verbindlichkeiten
des betreffenden Schuldners gegeniiber der Bank. Die WAZ-Drittpfand-Hypothek misste
demgegeniber strikt auf die Finanzierung der betreffenden Stockwerkeigentumsparzelle be-
schrénkt bleiben, da ansonsten die WAZ-Gesellschaft und tiber sie indirekt der WAZ-Investor
mehr an Risiken zu tragen hatten, als ihrem Einflussbereich entspricht.

—  Der Hypothekarvertrag ist inhaltlich auf die Kalkulationsgrundlagen des WAZ-Konzepts ab-
zustimmen. Das heisst vor allem, dass der Amortisationsplan dem Programm des WAZ-Plans
entsprechen muss.

—  Schliesslich muss der Investor rechtzeitig auf Verzugskonstellationen beim WAZ-Kaufer re-
agieren und namentlich seine Rechte gegenliber dem WAZ-Kaufer auf allfallige vorzeitige
Auflésung der WAZ-Gesellschaft austiben kdnnen. Aus diesem Grund hat die Bank die Ob-
liegenheit zu Gbernehmen, den WAZ-Investor lber solche Verzugskonstellationen umge-
hend zu orientieren. Im Hypothekarvertrag zwischen der Bank und dem WAZ-Kaufer hat
dieser eine entsprechende Befreiung vom Bankgeheimnis einzurdumen.

3.4 Unterschiede zum Baurecht und allgemeine Einordnung im Rechtssystem

Wohneigentum auf Zeit wird nicht selten mit einem Baurecht verglichen, welches oft auch als «Landkauf
auf Zeit» bezeichnet wird. Obwohl Parallelen zwischen den beiden Konzepten bestehen, gibt es klare Un-
terschiede:

Baurecht ist das Recht, ein Grundstiick gegen die Bezahlung eines Zinses fiir eine bestimmte Dauer zu
nutzen. Das Baurecht hat fur den Grundbesitzer den Vorteil, dass er — anders als bei einem Verkauf —
Eigentiimer des Bodens bleibt. Der Baurechtsgeber verzichtet beim Abschluss eines Baurechtsvertrags fir
die festgelegte Dauer auf eine eigene Nutzung. Der Baurechtsnehmer kann darauf ein Bauwerk errichten,
welches sein Eigentum wird. Wenn die Bebauung einmal abgeschlossen ist, ist die Bewirtschaftung aus-
schliesslich Sache des Baurechtsnehmers.

Der Baurechtsgeber erhdlt im Gegenzug einen im Voraus bestimmten Betrag, den Baurechtszins, als Ent-
gelt dafiir, dass er sein Eigentum — den Boden — zur Verfiigung stellt. Der Baurechtszins ist in der Regel
jahrlich zu entrichten; er wird in bestimmten Intervallen an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Eine
wichtige Grosse zur Berechnung des Baurechtszinses ist die Bestimmung des Landwertes3.

Im Gegensatz zum Baurecht geht beim Wohneigentum auf Zeit das Eigentum auf den WAZ-Kaufer Gber,
wobei dieses Uiber die Zeit abnimmt: Jedes abgenutzte Jahr entspricht einer Verringerung der Eigentums-
periode. Ein weiterer Unterschied bezieht sich auf die Laufzeit. Die gesetzliche Hochstdauer des Baurechts
betrdgt in der Schweiz 100 Jahre. Eine typische Vertragsdauer bei Wohnnutzungen betrégt 50 Jahre, mit
der Méglichkeit von bis zu zwei Verldngerungen zu je 15 bis 25 Jahren. Méglich ist auch die Verlngerung
um bis zu 100 Jahren.

Wohneigentum auf Zeit ist hingegen fiir eine Zeitperiode von 30 Jahren ausgelegt. Diese Zeitperiode
steht im Einklang mit dem Lebenszyklus von Immobilien und entspricht einer tiberschaubaren Dauer.

3 Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Baurecht_(Schweiz)
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Beim Baurecht fallt am Ende der festgelegten Laufzeit das Bauwerk in den Besitz des Grundeigentiimers
zurlick, was als «Heimfall» bezeichnet wird. Dafiir hat er «dem bisherigen Bauberechtigten fiir die heim-
fallenden Bauwerke eine angemessene Entschddigung zu leisten» (ZGB, Art. 779d). Meist ist diese im Vo-
raus beziffert oder anderweitig geregelt. Dieser Heimfallmechanismus hat eine gewisse Ahnlichkeit mit
einer Cashback-Prdmie, welche bei Wohneigentum auf Zeit mdglich ist. Diese ist dann als anteilige Prémie
an die vom WAZ-Eigentiimer wahrend der WAZ-Periode geleistete Substanzerhaltung zu verstehen. Die
Cashback-Pramie wird erst bei Ablauf (Ende) der vereinbarten Gesellschaftsdauer vom WAZ-Investor an
den WAZ-Eigentiimer entrichtet. Bei einer Ubertragung des WAZ-Eigentums an einen neuen WAZ-Eigen-
tlimer wahrend der Dauer des Gesellschaftsvertrages Gbernimmt der neue WAZ-Eigentiimer auch den An-
spruch auf diese Cashback-Pramie.

Die folgende Abbildung 5 zeigt abschliessend die Stellung von Wohneigentum auf Zeit im Vergleich zur
Miete, verschiedenen mdglichen Dienstbarkeiten und der klassischen Eigentumsform.

1. Klassisches Eigentum
2. Wohneigentum auf Zeit
3. Nutzniessung

4, Wohnrecht

5. Im Grundbuch vorgemerkter Mietvertrag
6. Befristeter Mietvertrag
7. Befristetes Mietverhdltnis

Abbildung 5: Positionierung von Wohneigentum auf Zeit im Rechtssystem im Spektrum zwischen Miete und Eigentum
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4 Finanzielle Aspekte von Wohneigen-
tum auf Zeit: Eine Modellrechnung

Wie in Kapitel 3 dargelegt ist, gehen mit Wohneigentum auf Zeit bestimmte Zahlungsstrome einher.
Nachfolgend werden die Kostenverhdltnisse von Wohneigentum auf Zeit gegeniiber einer Mietsituation
bzw. dem traditionellen Eigentum (Stockwerkeigentum) dargestellt. Es handelt sich dabei um die Betrach-
tung aus Sicht der Nachfrage nach Wohneigentum auf Zeit. Weiter werden die Renditen von Wohneigen-
tum auf Zeit gegeniiber einem Renditeobjekt — also aus Sicht des Investors — dargestellt.

Fir die Berechnungen wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

—  Belehnungswert ohne Innenausbau des Wohneigentums: CHF 1 Mio.
—  Innenausbau: CHF 100°'000

— Belehnung 20%

— Investor tatigt die Investition ohne Fremdkapital

— Im traditionellen Wohneigentum wird eine Amortisation der Hypothek tber 15 Jahre auf
2/3 unterstellt

— Amortisation im Wohneigentum auf Zeit: 1% p.a.
—  Kapitaldienstgebiihr 2.85% p.a. von 70 % des Belehnungswerts
—  Substanzerhaltungsgebiihr vom Belehnungswert: 1% p.a.

—  Bonitdtszuschlag: 0% p.a.

Die Berechnungen basieren auf der Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF). Dabei wird die Zinsstruktur
vom 5. Mai 2017 unterlegt.

Aus Tabelle 4 gehen die Kostenberechnungen von Wohneigentum auf Zeit gegeniiber der Mietsituation
hervor. Fir diese Berechnung wird ein Hypothekarzinssatz von drei Prozent und ein Mietzins von fiinf Pro-
zent unterstellt. Zudem wird ein Grenzsteuersatz von 35 Prozent angenommen. Der Barwert der Kosten
fir die Miete tiber 30 Jahre belduft sich auf rund CHF 1.6 Mio. und fiir Wohneigentum auf Zeit auf rund
CHF 1.4 Mio. Ein WAZ-Eigentumer erzielt gegeniiber einer Mietsituation somit Wohnkostenersparnisse
von rund 13 Prozent.
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Sicht Nachfrage

Mieten WAZ
Belehnungswert ohne Innenausbau 1'000'000 300°'000
Innenausbau 100°'000 100°000
Total 1'100°000 400'000
Eigenmittel 80'000
Hypothek 320°'000
Amortisation Gber 30 Jahre p.a. 10'667
Kapitaldienstgebiihr von 70 % Belehnungswert p.a. 2.85% 19'950
Substanzerhaltungsgebiihr vom Belehnungswert p.a. 1.00% 10°000
Bonitatsrisikozuschlag p.a. 0.00% 0
Hypothekarzinssatz p.a. 3.00%
Grenzsteuersatz 35%
Mietzins p.a. 5.00% 55'000
Wohnkosten total tiber 30 Jahre* 1'602'036 1'395'220
Wohnkosteneinsparungen WAZ gegeniiber Mieten 12.9% 206'816
Steuergewinn aus WAZ in % der Aufwendungen 3.96% 63'437

* fiir WAZ sind die jéhrlichen Hypothekarzinsen und Steuereffekte miteingerechnet

Tabelle 4: Kostenvergleich Miete zu Wohneigentum auf Zeit (WAZ)

Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse der Modellberechnung fiir WAZ-Eigentimer gegeniiber Stockwerkeigen-
timern auf. Da das Ergebnis sehr stark vom unterstellten Hypothekarzinssatz abhdéngt, soll dieser nicht
exogen vorgegeben werden, sondern vom Modell so errechnet werden, dass die Kosten fiir Stockwerkei-
gentum genau gleich hoch sind wie die Kosten von Wohneigentum auf Zeit. Mathematisch gesehen han-
delt es sich um eine Zielwertsuche, wobei die verdnderbare Zahl die H6he des Hypothekarzinssatzes (in
Tabelle 5 griin unterlegt) und der Zielwert Null ist. Dieser Zielwert muss durch die Differenz der beiden
Kosten aus Wohneigentum auf Zeit und Stockwerkeigentum erfiillt werden (in Tabelle 5 gelb unterlegt).
Aus der Zielwertsuche resultiert ein Hypothekarzinssatz von rund flnf Prozent. Liegt der tatsdchliche Hy-
pothekarzinssatz tiber dem aus der Zielwertsuche ermittelten Wert von rund finf Prozent, ist Wohneigen-
tum auf Zeit gilinstiger als Stockwerkeigentum; liegt dieser hingegen darunter, ist Stockwerkeigentum im
Vergleich zu Wohneigentum auf Zeit attraktiver.

Sicht Nachfrage

Stockwerk WAZ
Belehnungswert ohne Innenausbau 1'000'000 300°000
Innenausbau 100°'000 100°'000
Total 1°'100°'000 400°000
Eigenmittel 20% 220'000 80'000
Hypothek 80% 880'000 320'000
Amortisation bis 15 Jahre p.a. 9'777.78 10'666.67
Amortisation bis 30 Jahre p.a. 10'666.67
Zuschuss Erneuerungsfond
(Sanierungsrickstellungen) 0.80 % 8'000
Kapitaldienstgebihr von 70 % Belehnungswert p.a. 285% 19'950
Substanzerhaltungsgebiihr vom Belehnungswert p.a.  1.00% 10°'000
Bonitatsrisikozuschlag 0.00 % 0
Hypothekarzinssatz
Kosten Total* 1'508'480 1'508'480
Bedingung Kosten Stockwerk und WAZ identisch 0.000

* jéhrliche Hypothekarzinsen und Steuereffekte sind miteingerechnet

Tabelle 5: Kostenvergleich Stockwerkeigentum zu Wohneigentum auf Zeit (WAZ)
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In der heutigen Zinssituation liegt der Hypothekarzinssatz unter 5 Prozent. Somit ist das traditionelle
Stockwerkeigentum finanziell attraktiver als Wohneigentum auf Zeit. Es muss jedoch beachtet werden,
dass die erforderlichen Eigenmittel beim Wohneigentum auf Zeit nur gerade bei 80'000, beim Stockwerk-
eigentum dagegen bei 220’000 liegen. Es ist somit ersichtlich, dass Wohneigentum auf Zeit auch eine
Eigentumsform ist, die sich insbesondere fiir Personen mit weniger Vermdgen aber gutem Einkommen
eignet. Wohneigentum auf Zeit tragt somit auch zur Wohneigentumsférderung bei, indem neue Vermé-
gensschichten angesprochen werden kénnen.

Aus Tabelle 6 geht der Kostenvergleich von Wohneigentum auf Zeit gegeniiber dem Renditeobjekt aus
Sicht eines Investors hervor. Da insbesondere die Hohe der Mietzinseinnahmen fiir die Hohe der Renditen
fir Renditeliegenschaften entscheidend ist, wird diese nicht exogen vorgegeben, sondern endogen mittels
Zielwertsuche festgelegt. Analog zum Vorgehen in Tabelle 5 wird angenommen, dass die Renditen in bei-
den Modellen (Renditeobjekt und Wohneigentum auf Zeit) gleich hoch sein sollen und die Differenz somit
Null betragen muss. Dabei ist die verdnderbare Zelle der Mietzinssatz. Wenn dieser errechnete Mietzins-
satz tiefer (hoher) ist als der am Markt geltende Mietzinssatz, ist Wohneigentum auf Zeit gegeniiber dem
Renditeobjekt rentabler (weniger rentabel). Aus Tabelle 6 geht hervor, dass der errechnete Zinssatz 6,83
Prozent betrdgt. Dieser liegt deutlich tiber dem Ublichen Marktzins, der laut Experten zwischen vier und
finf Prozent liegt. Somit ist Wohneigentum auf Zeit fiir den Investor rentabler als Renditeobjekte.

Sicht Investor

Renditeobjekt WAZ
Belehnungswert ohne Innenausbau 1'000'000 1'000'000
Innenausbau 100°'000 100°'000
Total 1'100°000| 1°100'000
Verkauf an WAZ 30% 300°'000
Total investiertes Kapital 1'100'000 700'000
Anteil Grundstlckswert am Marktwert 0%
Ertrag: Kapitaldienstgebihr von 70 %
Belehnungswert p.a. 285% 19'950
Ertrag: Substanzerhaltungsgebiihr vom Belehnungswert
p.a. 1.00% 10000
Ertrag: Bonitatsrisikozuschlag 0.00 % 0
Ertrag: Riickentwicklung Eigentum 9'067
Ertrag: Mieteinnahme 75108
Leerstandsquote 5% Mietzinseinnahmen 0.34% 3'755
Aufwendungen: Sanierungsriickstellungen 0.80% 8'800 8'000
Aufwendungen: Unterhalt Renditeobjekt 0.00 % 0
Aufwendungen: Bewirtschaftungsaufwand
Renditeobjekt 1.20% 13'200
Aufwendungen: Bewirtschaftungsaufwand WAZ 0.30% 3'000
Aufwendungen: Verwaltungsaufwand 0.25% 2'750 1'750
Ertrag 46'602 26'267
Rendite 4.24% 4.24%
Bedingung Rendite Renditeobjekt und WAZ identisch 0.000

Tabelle 6: Kostenvergleich Renditeobjekt und Wohneigentum auf Zeit (WAZ)
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5 Steuerliche Behandlung von Wohnei-
gentum auf Zeit

Dieses Kapitel basiert auf dem Gutachten betreffend Steuerfragen im Wohneigentum auf Zeit, verfasst
von Prof. Dr. Toni Ammon, vom 28. November 2018, welches sich auf die Gesetzgebung des Kantons Bern
bezieht. Bei den Betrachtungen wird zuerst die Sicht des WAZ-Kaufers und anschliessend die Sicht des
WAZ-Verkdufers dargelegt, wobei dabei zusdtzlich zwischen juristischen Personen und privaten Personen
als WAZ-Verkdufer unterschieden wird.

5.1 Besteuerung des Wohneigentums auf Zeit aus Sicht des Kdufers

5.1.1 Zivilrechtliche oder wirtschaftliche Betrachtung als zentrale Frage fiir die Besteuerung
Ausgangspunkt fir die Anwendung von Steuernormen bildet die Frage, ob sich ein zivilrechtlicher
Vorgang mit dem wirtschaftlichen Gehalt des Sachverhalts deckt oder nicht (vgl. BLUMENSTEIN/
LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 7. Auflage, Zirich/Basel/Genf 2016, S. 35 ff.). Mit
Bezug auf das Wohneigentum auf Zeit ergibt sich daraus eine Feststellung von absolut zentraler Be-
deutung. Das Modell wird zwar in der zivilrechtlichen Erscheinungsform des Gesamteigentums um-
gesetzt, der wirtschaftliche Gehalt zielt jedoch gerade nicht auf klassisches Eigentum ab. Dem WAZ-
Kaufer soll vielmehr bloss eine eigentiimerdhnliche Stellung eingerdumt werden und zwar nur fir ei-
nen im Voraus bestimmten, klar limitierten Zeitraum. Das Downpayment unterscheidet sich wirt-
schaftlich betrachtet ganz erheblich von einem klassischen Kaufpreis: Der Gegenwert fiir das Down-
payment ist ein befristetes Nutzungsrecht. Das Downpayment wird daher, im Unterschied zum klas-
sischen Immobilienkaufpreis, vollstandig verbraucht («<konsumiert»). Aus der Sicht des WAZ-Verkdu-
fers handelt es sich wirtschaftlich betrachtet ebenfalls nicht um eine echte (Teil-)Verdusserung, weil
die Einrdumung des Nutzungsrechts befristet ist und das volle Alleineigentum nach Ablauf der Ver-
tragsdauer wiederhergestellt wird. Aus wirtschaftlicher Sicht handelt es sich beim Wohneigentum auf
Zeit um ein langfristiges Nutzungsverhdltnis.

Vor diesem Hintergrund ist die steuerliche Einordnung des Wohneigentums auf Zeit zu priifen. Dabei
muss je nach Steuerart untersucht werden, ob eher die zivilrechtliche dussere Form oder der wirt-
schaftliche Gehalt ausschlaggebend ist.

5.1.2 Handédnderungssteuer bei Griindung und Auflésung der einfachen Gesellschaft
Handdnderungssteuern sind Rechtsverkehrssteuern, die in allen Kantonen auf kantonaler bzw. kom-
munaler Ebene erhoben werden. Auf Bundesebene gibt es keine solche Steuer. Steuerobjekt ist in der
Regel primér die zivilrechtliche Ubertragung von Grundeigentum. Dariiber hinaus werden meistens
auch weitere Tatbesténde erfasst, die auf die Ubertragung der wirtschaftlichen Verfiigungsmacht
hinauslaufen, insbesondere die Errichtung selbststandiger und dauernder Rechte. In Bezug auf das
hier zu untersuchende Wohneigentum auf Zeit ist daher davon auszugehen, dass die Einrdumung
eines Gesamthandanteils an der Liegenschaft ungeachtet der zeitlichen Befristung grundsatzlich der
Handdnderungssteuer unterliegt.

Die Steuer bemisst sich praktisch immer anhand der Gegenleistung, die dem Verkaufer fiir das Grundstick
(oder die Teile daran) zufliesst. Oft wird ersatzweise auf den Verkehrswert abgestellt, wenn die Ubertra-
gung unentgeltlich oder zu einem wesentlich unter dem Verkehrswert liegenden Preis erfolgt.
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Die meisten kantonalen Gesetze sehen allerdings gewisse Ausnahmen oder Vergiinstigungen vor, insbe-
sondere bei Erbschaften, Schenkungen, Erbteilungen, giiterrechtlichen Auseinandersetzungen, Umstruktu-
rierungen und dhnlichen Tatbesténden, vereinzelt auch beim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigen-
tum. In diesem Bereich besteht eine betrdchtliche kantonale Vielfalt. Steuerpflichtig ist meistens der Er-
werber, teilweise aber auch der Verkdufer. Die Steuersétze bewegen sich im Bereich von ungeféhr ein bis
drei Prozent, je nach Kanton bzw. Gemeinde.

Aufgrund der Vielfalt der kantonalen Regelungen muss fir jeden Kanton gesondert untersucht wer-
den, wie die im Wohneigentum auf Zeit vorliegenden Rechtsgeschdfte handdnderungssteuerrecht-
lich zu beurteilen sind. Bei den Handdnderungssteuern als Rechtsverkehrssteuern wird in der Regel
streng formal auf die zivilrechtlichen Verhdltnisse abgestellt. Einzig beim Wechsel der Mehrheitsbe-
teiligung an einer Immobiliengesellschaft kommt hdufig eine wirtschaftliche Betrachtung zur An-
wendung. Dies mit der Folge, dass auch dieser Vorgang der Steuer unterliegt. Das vorliegende Rechts-
geschdaft fihrt zivilrechtlich, wenn auch nur voriibergehend, zu einem (teilweisen) Eigentumsiiber-
gang. Normalerweise dirften mithin folgende Grundsdtze gelten:

— Im Modellbeispiel verdussert der WAZ-Verkdufer 30 Prozent der Liegenschaft zum Preis von
CHF 400'000. Auf diesem Betrag ist die Handdnderungssteuer zu erheben.

— In einigen Kantonen wird die Handdnderungssteuer nicht erhoben, wenn die Liegenschaft
zur Selbstnutzung gekauft wird. Diese Befreiung sollte grundsdtzlich auch beim Wohneigen-
tum auf Zeit Anwendung finden.

—  Beim Verkauf der Restlaufzeit sollte die Handdnderungssteuer erhoben werden und zwar
auf dem dafiir bezahlten Entgelt.

— Die entschddigungslose Riickiibertragung der Liegenschaft nach Ablauf der Vertragsdauer
16st keine Handdanderungssteuer aus.

5.1.3 Einkommenssteuer des Wohneigentum-auf-Zeit-Kéufers

a) Keine Eigenmietwertbesteuerung beim Wohneigentum auf Zeit

Das schweizerische Steuersystem beruht seit langem auf dem Grundsatz, dass der Wert der Selbst-
nutzung einer Liegenschaft durch den Eigentiimer als Einkommen zu versteuern ist, wahrend die da-
mit verbundenen Kosten, insbesondere die Schuldzinsen sowie die Unterhaltskosten zum Abzug zu-
gelassen werden (sog. Eigenmietwertbesteuerung, vgl. dazu etwa BLUMENSTEIN/LOCHER, S.156, so-
wie HOHN/WALDBURGER, § 14 N. 68). Dieses System gilt sowohl auf Stufe Bund (Art. 21 Abs. 1 lit. b
DBG) wie auch in den Kantonen (Art. 7 Abs. 1 StHG). Auf den gegenwdrtig in den eidgendssischen
Raten debattierten Systemwechsel wird nicht néher eingegangen.

Beim Wohneigentum auf Zeit sind wir urspriinglich davon ausgegangen, dass der WAZ-Kéufer als
Gesamteigentiimer der Eigenmietwertbesteuerung unterliegt. In zahlreichen Gesprédchen mit den
Steuerbehorden — insbesondere der Kantone Bern, Basel-Stadt, Basel-Landschaft sowie der ESTV —
zeigte sich jedoch, dass in Detailfragen gewisse Differenzen bestehen. Unabhdngig davon hdtte diese
Art der Besteuerung beim WAZ-Kaufer in der Regel hchstens einen marginalen Einfluss auf das steu-
erbare Einkommen. Es wdare jedoch mit dem Gblichen, unerwiinschten Verwaltungsaufwand verbun-
den, insbesondere mit der Notwendigkeit der Mietwertschatzung. In den Gesprdchen mit der Steuer-
verwaltung des Kantons Bern wurde deshalb ein anderer Ansatz entwickelt.

Ausgehend von einer wirtschaftlichen Betrachtung, die namentlich im Einkommenssteuerrecht hdu-
fig zu angemessenen Ergebnissen fiihrt, steht die Uberlegung im Vordergrund, dass der WAZ-Kéufer
an sich nur ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht erwirbt, sein eingebrachtes Eigenkapital (Downpay-
ment) demnach keinen nachhaltigen Ertrag abwirft. Demzufolge kénnte man beim Wohneigentum
auf Zeit auf die Besteuerung des Eigenmietwerts verzichten.

Dieses Vorgehen erweist sich insbesondere auch aus Praktikabilitatsgriinden als sinnvoll, namentlich
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weil kein Mietwert festgesetzt werden muss und weil damit alle Fragen um den Problemkreis Unter-
haltskosten obsolet werden. Deshalb wird hier vorgeschlagen, im Anwendungsbereich des Wohnei-
gentums auf Zeit auf die Eigenmietwertbesteuerung zu verzichten.

b) Schuldzinsenabzug

Im geltenden Einkommenssteuersystem kann jeder Steuerpflichtige, d. h. nicht nur Grundeigentiimer, pri-
vate Schuldzinsen grundsdatzlich von seinem Einkommen in Abzug bringen. Seit dem 1. Januar 2001 sind
private Schuldzinsen nur noch begrenzt abziehbar. Dies bis zur Hohe der steuerbaren Vermogensertrdge,
zuziiglich CHF 50°'000. Wenn, wie vorgeschlagen, auf die Mietwertbesteuerung verzichtet wird, sind WAZ-
Kdufer durch diese Begrenzung betroffen. Angesichts der vergleichsweise geringen Schuldzinsenbelastung
dirfte dieser Abzug indes nicht entscheidend ins Gewicht fallen.

c) Unterhaltskosten

Wenn das Wohneigentum auf Zeit einkommenssteuerlich nicht in den Geltungsbereich der Eigenmiet-
wertbesteuerung fdllt, bleibt — wie erwdhnt — kein Raum fiir einen Abzug der Unterhaltskosten. Dasselbe
gilt fir die Substanzerhaltungsgebiihr, welche der WAZ-Kéufer entrichten muss. Alle diese Kosten sind fir
den WAZ-Kaufer steuerlich nicht relevant, d. h. sie sind — dhnlich wie Mietzinsen — als private Lebenskosten
zu qualifizieren.

d) Unterhaltsfonds

Separat zu beurteilen ist die Frage nach der Besteuerung des Unterhaltsfonds. Das Fondsvermoégen
wird normalerweise durch alle Stockwerkeigentiimer (im Verhdltnis ihrer Wertquoten) angesammelt
und steht im Miteigentum der Stockwerkeigentiimergemeinschaft. Der Fonds als solcher hat keine
Rechtspersonlichkeit und ist daher kein Steuersubjekt. Nach der geltenden Praxis wird das Fondsver-
mogen allen Stockwerkeigentiimern anteilmdssig zugerechnet, d. h. die Ertrdge werden entsprechend
den Wertquoten aufgeteilt. Auch die Riickerstattung der Verrechnungssteuer kann nicht mehr von
der Verwaltung beantragt werden, sondern jeder Stockwerkeigentiimer muss einen eigenen Rucker-
stattungsantrag stellen (BGE 125 II 348 ff.). Davon ist auch beim Wohneigentum auf Zeit auszuge-
hen. Als Besonderheit kommt hier noch hinzu, dass die einzelne Stockwerkeinheit im Gesamteigen-
tum des WAZ-Kaufers und des WAZ-Verkaufers steht. Wir betrachten nun nur noch diese einzelne
Stockwerkeinheit. Der WAZ-Kdaufer iberweist dem WAZ-Verkaufer monatlich einen vertraglich ver-
einbarten Betrag. Durch diese Substanzerhaltungsgebuhr ist gewdhrleistet, dass der WAZ-Verkaufer
das Objekt jederzeit in seiner Substanz erhalten kann. Der WAZ-Verkdufer hat die alleinige Verfu-
gungsgewalt Gber dieses Kapital. Er allein entscheidet mithin tiber den Zeitpunkt und die Art der Re-
novation. Das Fondsvermogen selbst und die Ertradge daraus sind deshalb zivilrechtlich sowie wirt-
schaftlich allein dem WAZ-Verkdufer zuzurechnen. Deshalb hat auch ausschliesslich der WAZ-Verkau-
fer Anspruch auf die Riickerstattung der Verrechnungssteuer (Art. 21 Abs. 1 lit. a VStG).

e) Kapitaldienstgebiihr

Die Kapitaldienstgebiihr entspricht wirtschaftlich gesehen der Verzinsung des durch den WAZ-Ver-
kaufer investierten Kapitals. Da diese Gebihr nicht mit einem Darlehen verknipft ist, hat sie nicht
etwa den Charakter eines Schuldzinses. Steuerlich bedeutet dies, dass die Kapitaldienstgebiihr als Le-
benshaltungskosten des WAZ-Kdaufers zu qualifizieren und daher nicht vom Einkommen abziehbar ist
(Art. 34 lit. a DBG).

5.1.4 Vermégenssteuer des WAZ-Kdufers wéhrend der Vertragsdauer

Den kantonalen (und kommunalen) Vermdgenssteuern unterliegt grundsdtzlich das ganze Vermdgen ei-
ner natirlichen Person. Wir gehen hier davon aus, dass der WAZ-Kaufer seinen steuerlichen Wohnsitz dort
hat, wo er das WAZ-Objekt erworben hat und mithin auch dort unbeschrankt steuerpflichtig ist. Steuerbar
ist das gesamte Reinvermdgen, d. h. das gesamte (dem Wohnsitzkanton zuzuordnende) Vermdgen nach
Abzug der Schulden, unter Beriicksichtigung allfdlliger Freibetrdge und/oder weiterer Abziige.
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Wenn der WAZ-Kaufer eine Wohnung (oder ein Haus) erwirbt, wird er zivilrechtlich Gesamteigentiimer
dieses Grundstiicks. Er muss folglich den Steuerwert dieses Grundstiicks wdhrend der Dauer des Gesell-
schaftsverhdltnisses anteilmdssig als Vermdgen versteuern, nach Massgabe der internen Quote. Im ersten
Jahr betrdgt dieser Anteil somit 30 Prozent, jahrlich abnehmend um einen Prozentpunkt. Sofern es im
betreffenden Liegenschaftskanton fir diese Wohneinheit keinen separat ausgeschiedenen Steuerwert ge-
ben sollte, kdnnte man aus Praktikabilitatsgriinden direkt auf den Nominalbetrag des Downpayment abstellen
und jdhrlich den prozentualen Restwert besteuern (je nach Dauer des Nutzungsrechts).

Soweit der WAZ-Kdufer den Erwerb der Liegenschaft fremdfinanziert, entstehen Schulden, die im System
der Reinvermdgenssteuer voll abzugsfahig sind. Aus dem Wohneigentum auf Zeit ergeben sich diesbeziig-
lich keine Besonderheiten, d. h. es gelten die gleichen Grundsdtze wie bei allen Steuerpflichtigen.

5.1.5 Zusammenfassung (Besteuerung des Wohneigentum-auf-Zeit-Kéufers)

Beim Erwerb einer WAZ-Wohnung muss gepriift werden, ob eine kantonale Handénderungssteuer anfdillt.
Im Kanton Bern ist beispielsweise beim Erwerb einer 30-Prozent-Quote von CHF 400'000 eine Handdnde-
rungssteuer von CHF 7200 zu entrichten.

Einkommenssteuerrechtlich hat der WAZ-Kauf im Prinzip keine Auswirkungen. Insbesondere wird kein Ei-
genmietwert besteuert und die mit dem Objekt zusammenhdngenden Aufwendungen sind steuerlich
nicht abziehbar. Einzig bei den Schuldzinsen ist ein Abzug im Rahmen der geltenden Gesetzgebung be-
schrdankt moglich. Die Ertrdge des Unterhalts- und Erneuerungsfonds sind ausschliesslich dem WAZ-Ver-
kdaufer zuzurechnen, d. h. sie haben auch keinen Einfluss auf die Einkommensbesteuerung des WAZ- Kau-
fers.

Fur die Vermogenssteuer muss der WAZ-Kdufer im ersten Jahr den anteiligen Steuerwert des Grundstticks
oder den Nominalbetrag des geleisteten Downpayments deklarieren. Dieser Wert reduziert sich jahrlich
um einen Dreissigstel bzw. um den Faktor 1/Anzahl Jahre Vertragslaufzeit. Allfdllige Schulden sind abzugs-
fahig.

5.2 Wohneigentum-auf-Zeit-Verkéaufer

5.2.1 Wohneigentum-auf-Zeit-Verkdufer als juristische Person

Die nachfolgenden Ausfiihrungen befassen sich mit den Steuerfolgen beim WAZ-Verkaufer. Unter
Ziffer 1 betrachten wir zuerst die Besteuerung des WAZ-Verkdaufers als juristische Person (z. B. Immo-
biliengesellschaft).

a) Steuerliche Behandlung des Downpayments

In Kantonen mit einem monistischen Grundstiickgewinnsteuersystem ist man versucht, die Einrdu-
mung des Nutzungsrechts in Form von Gesamteigentum als Teilverdusserung zu betrachten und da-
mit der Grundstiickgewinnsteuer zu unterwerfen. Die Besonderheit des Wohneigentums auf Zeit be-
steht jedoch darin, dass langfristig betrachtet keine echte TeilverGusserung vorliegt.

Nach Ablauf der Vertragsdauer wird die einfache Gesellschaft aufgelost und es erfolgt eine (entschadi-
gungslose) Riickiibertragung des Alleineigentums auf den WAZ-Verkdufer. Darin besteht ein zentraler Un-
terschied zum klassischen Gesamteigentum, das zeitlich unbefristet ist und deshalb eine echte Teil-
verdusserung darstellt.

Im Gespréch mit den bernischen Steuerbehérden sind wir daher zur Uberzeugung gelangt, dass die
Erhebung einer Grundstiickgewinnsteuer verfehlt ware. Das Downpayment ist vielmehr periodenge-
recht verteilt Uber die gesamte Vertragslaufzeit als Ertrag zu erfassen, d. h. der Gewinnsteuer zu un-
terwerfen. Damit wird im Ubrigen auch eine Harmonisierung mit dem Bund sowie mit denjenigen
Kantonen erreicht, welche Grundstiickgewinne von Kapitalgesellschaften mittels Gewinnsteuer erfas-
sen.
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Buchtechnisch wird das Downpayment im ersten Schritt erfolgsneutral auf ein Konto Nutzungsverpflich-
tung gebucht. Dieses Konto wird in der Folge jdhrlich pro rata Nutzungsdauer erfolgswirksam aufgelost.

b) Abschreibungen
Der Buchwert der Immobilie wird durch den WAZ-Vertrag nicht verandert. Abschreibungen erfolgen wei-
terhin auf der bisherigen Basis. Aus Transparenzgriinden sind fir jede Wohnung separate Konti zu fiihren.

c) Substanzerhaltungsgebiihren

Die Substanzerhaltungsgebiihren dienen hauptsdchlich der Finanzierung kinftiger Unterhaltsarbei-
ten. Sie sind jedoch so bemessen, dass nach Ablauf der Nutzungsdauer (in der Regel 30 Jahre) auch
eine strategische Neuausrichtung des Objekts an die dann herrschenden Marktverhdltnisse méglich
sein wird. Demzufolge beinhalten diese Gebiihren neben der Unterhalts- auch eine gewisse Wertver-
mehrungskomponente.

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, beim WAZ-Verkdufer jahrlich nur 25 Prozent der Substanzer-
haltungsgebihren sofort als Ertrag zu verbuchen (Wertvermehrungskomponente). Die restlichen 75
Prozent kénnen zur Bildung von Unterhaltsriickstellungen verwendet werden. Kiinftige Unterhalts-
kosten sind dann diesen Riickstellungen zu belasten. Ein allfélliger Uberschuss (Unterhaltskosten —
Rickstellung) kann als Aufwand verbucht werden. Spatere Wertvermehrungen sind zu aktivieren und
kénnen abgeschrieben werden.

Der mittels Substanzerhaltungsgebiihr gebildete Unterhaltsfonds (inklusive Kapitalertrdge) wird aus-
schliesslich beim WAZ-Verkdaufer erfasst, wie dies vorgdngig bereits dargelegt wurde.

d) Kapitaldienstgebiihren
Die Kapitaldienstgebtihren stellen gewohnliche Kapitalertrage dar.

5.2.2 Wohneigentum-auf-Zeit-Verkdufer als natiirliche Person
Die nachfolgenden Ausfiihrungen beleuchten ebenfalls die Steuerfolgen beim WAZ-Verkéufer, nun jedoch
als nattrliche Person.

a) Downpayment

Hinsichtlich des Downpayments gelten im Grundsatz die gleichen Uberlegungen wie bei juristischen
Personen. Das Downpayment ist auch bei natiirlichen Personen kein Entgelt fir eine echte Teilver-
dusserung, weshalb die Erhebung einer Grundstiicksgewinnsteuer auch in dieser Konstellation verfehlt
ware. Beim Downpayment handelt es sich um eine einmalige Entschadigung fir dieEinrdumung eines
30-jahrigen Nutzungsrechts an der Liegenschaft. Insofern ist das WAZ-Modell einem langfristigen
Mietverhdltnis dhnlich, in welchem die Mietzinsen im Voraus als Einmalzahlung geleistet werden. Das
Downpayment bildet somit einen Liegenschaftsertrag und unterliegt folglich der Einkommenssteuer.

In zeitlicher Hinsicht gibt es zwei Méglichkeiten, dieses Einkommen steuerlich zu erfassen. Man kann
entweder Uber die gesamte Nutzungsdauer jdhrlich einen Dreissigstel des Downpayments als Ein-
kommen besteuern, oder man kann das Downpayment sofort, d. h. zum Zeitpunkt des Mittelzuflusses
(einmalig) besteuern. Im zweiten Fall ware die Anwendung der Rentensatzbesteuerung sachgemass
(Art. 37 DBG), weil es sich um eine Kapitalzahlung als Ersatz fiir jahrliche Leistungen (Mietzinsen)
handelt.

b) Substanzerhaltungsgebiihren

Die Substanzerhaltungsgebiihren dienen, wie bereits erwdhnt, der Finanzierung kiinftiger Unterhalts-
arbeiten. Sie enthalten aber auch eine gewisse Wertvermehrungskomponente fiir eine strategische
Neuausrichtung des Objekts an die spater herrschenden Marktverhdiltnisse. Als Nebenleistungen des
WAZ-Kaufers ist die Substanzerhaltungsgebiihr beim Verkdauferalsgewodhnlicher Kapitalertrag steuer-
bar.Im Gegenzugkanndieserdie effektiv getragenen Unterhaltskostenvom Einkommen in Abzug brin-
genoderalternativ den Pauschalabzug geltend machen.
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Sofern durch den WAZ-Verkdufer mittels Substanzerhaltungsgebiihr ein Unterhaltsfonds gebildet wird,
sind die Beitrage an diesen Fonds wie Unterhaltskosten abziehbar.

c¢) Kapitaldienstgebiihr
Die Kapitaldienstgebihren stellen gewdhnliche Kapitalertrage dar.

d) Vermoégenssteuer

Der Vermogenssteuer unterliegt das gesamte Reinvermégen der steuerpflichtigen Person. Vor dem
Verkauf von Wohneinheiten an WAZKaufer istder WAZ-Verkdufer typischerweise der alleinige Eigen-
timer der betreffenden Immobilien, d. h. er versteuert den steuerlich massgebenden Wert («Steuer-
wert») des Grundstiicks zu 100 Prozent. Durch den Verkauf von Wohneinheiten im Wohneigentum auf
Zeit, fliessen dem Verkdufer Downpayments zu, die er beliebig anders investieren kann, beispielsweise
in Wertschriften. Die Downpayments schlagen sich somit direkt im «lbrigen Vermdgen» nieder. Hin-
sichtlich des Grundeigentums erfolgt zivilrechtlich eine Teilverdusserung, d. h. im Modellfallbehdlt der
Verkdufer als Gesamteigentiimer im ersten Jahr 70 Prozent. Diese interne Quote erhdht sich jahrlich
um einen Prozentpunkt, bis sie nach 30 Jahren wieder 100 Prozent erreicht. Der WAZ-Verkdaufer sollte
somit jahrlich seinen Anteil am Gesamteigentum versteuern, jeweils nach Massgabe der internen
Quote (im ersten Jahr somit 70 Prozent, in Folge jahrlich steigend bis 100 Prozent nach Ablauf der
Nutzungsdauer).

5.2.3 Zusammenfassung (Besteuerung des Wohneigentum-auf-Zeit-Verkdéufers)

Der Verkauf von zeitlich befristeten Nutzungsrechten im Rahmen des Wohneigentums auf Zeit 16st
keine Grundstiickgewinnsteuern aus, weil es sich beim «Downpayment» nicht um das Entgelt fir eine
echte Teilverdusserung handelt, sondern um eine Entschadigung fir ein 30-jahriges Nutzungsrecht.
Diese Entschdadigung stellt bei juristischen Personen Ertrag dar und bei nattrlichen Personen Ein-
kommen aus unbeweglichem Vermogen. Beijuristischen Personen erfolgt die Realisation perioden-
gerecht, d. h. jahrlich tber die Auflésung des Kontos Nutzungsverpflichtung. Sie kdnnen zudem Ab-
schreibungen auf der Liegenschaft vornehmen, wobei der Buchwert durch die Verdusserung des Nut-
zungsrechts nicht reduziert wird. Bei nattirlichen Personen kann man das Downpayment jahrlich (pro
rata Nutzungsdauer) als Einkommen erfassen oder einmalig (zum Zeitpunkt des Zuflusses) mittels
Rentensatzbesteuerung.

Die Substanzerhaltungsgebiihren stellen bei juristischen Personen im Umfang von 25 Prozent (Wert-
vermehrungskomponente) Ertrag dar. Die restlichen 75 Prozent kénnen zur Bildung von Unterhalts-
riickstellungen verwendet werden. Im Bereich des Privatvermégens sind die Substanzerhaltungsge-
bihren als Einkommen zu qualifizieren und die Unterhaltskosten sind abziehbar (effektiv oder pau-
schal). Die Kapitaldienstgebiihren stellen sowohl bei juristischen wie auch natirlichen Personen ge-
wohnliche Kapitalertrage dar.
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6 Bewertungsaspekte von Wohneigen-
tum auf Zeit: Verwendung des Excel-
basierten Bewertungstools

Von Sebastian Zollinger, Head of Real Estate Valuation, Ernst & Young EY, Ziirich

In diesem Kapitel wird die Bewertung von Wohneigentum auf Zeit diskutiert.

Der Immobilienwert bei einem Wohneigentum auf Zeit reduziert sich sowohl fir den Investor von
Wohneigentum auf Zeit als auch fiir den Eigentiimer von Wohneigentum auf Zeit bis zum Sanie-
rungszeitpunkt mit voranschreitender Demodierung des Gebdudes. Im Rahmen der Fremdfinanzie-
rung ist es von zentraler Bedeutung, den Wert der zu finanzierenden Einheit zu jedem Zeitpunkt be-
stimmen zu kénnen.

Im Vergleich zur herkdmmlichen Immobilienbewertung eines Mehrfamilienhauses (MFH) als Rendi-
teliegenschaft wird bei der Bewertung von Wohneigentum auf Zeit nicht von einer Vermietung der
Wohneinheiten ausgegangen, sondern von einem Eigentum einer Wohneinheit auf Zeit (in der Regel
30 Jahre) an sogenannte «Wohneigentimer auf Zeit» (WAZ-Eigentimer).

Das fiir die Bewertung von Wohneigentum auf Zeit erstellte Bewertungstool von Ernst & Young (EY)
ist Excel-basiert und beruht auf der Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF). Zukiinftige Zahlungsstro-
me sind in dieser Kalkulation flexibel modellierbar. Das Modell ermdglicht dem Liegenschafts-Inves-
tor (LG-Investor) den Vergleich einer konventionellen Bewertung eines MFH als Renditeliegenschaft
mit einer Bewertung von Wohneigentum auf Zeit und/oder einer hedonischen Bewertung im Stock-
werkeigentum (STWE).

Angaben WAZ Fil i Investor i MFH WAZ it igentiimer auf

ausfiillen Fee in % von Preis WAZ 3.0%] F ital in % Investor 40% 3.5% 1.0% Anteil FK i ) 67.0%
optional Dauer WAZ tisation % 65% E i 10.0% | 0.0% t i Miete WAZ Wohnung | 50'400 CHF /a
in Ubersicht definiert  Jahre Leerstand WAZ n tion in n Jahren 15 Versorgung 0.2% 0.2% Q WAZ Wohnung 126 /m2
PO 100'000 CHF 0.7% 0.2% t ins Investor 4%
ins Investor 2% Li 0.0% 0.0% und 0.1%
Ubrige Betriebskosten 0.3% 0.3%
Tabelle 7: Input-Parameter der DCF-Kalkulation Quelle: EY Real Estate

Die DCF-Kalkulation bertiicksichtigt grundsdtzlich einen Betrachtungszeitraum von 120 Jahren. Die
Herleitung des Marktwertes sowie der Renditekennzahlen der beiden Nutzungsvarianten (Renditelie-
genschaft und Wohneigentum auf Zeit) basiert auf den seitens des LG-Investors zur Verfligung ge-
stellten Mieterspiegeldaten, den Einschatzungen von EY (Marktmieten, strukturelle Leerstande, Lie-
genschaftskosten, Diskontierungszinssatz usw.) sowie den Parametern beziiglich der Ausgestaltung
des Wohneigentums auf Zeit (Verkaufspreise, Anteil Liegenschaftskosten WAZ-Eigentiimer, Laufzeit
Nutzungszyklus, Leerstand zwischen den Nutzungszyklen usw.). Dartiber hinaus kénnen optional Fi-
nanzierungskonditionen (Anteil Fremdkapital (FK) LG-Investor/WAZ-Eigentimer, Amortisationszeit-
rdume, FK-Zinssdtze usw.) in die Kalkulation einbezogen werden. Die Inputparameter sind in Tabelle
7 zusammengefasst. Tabelle 8 illustriert beispielhaft die DCF-Bewertung einer klassischen Renditelie-
genschaft mit 30 Wohnungen.
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DCF. [ MFH FNF] Akl Varki 0 1 2 3 4 5 6/f | Barwert 120 | Annuiit 1200
2018 2019 2020 2021 2022) 2023 20291
Vieteriage 3966 400 400 7820400 | 1820400 |  1820400|  1%620400| 1820400 | 1746365 | 65532948 | 1769390
Leerséinde - 7073 14146 21218 21218 20355 | 722699 19513
Leersinde ttal 0.0% 1.2% 0.0% 04% 0.8% 1.2% 1.2% 12%
Andere Errége - - -
Totl Errage 7820400 | 1813327 | 1806254 | 1799182 _ 1799182| 1726009 | 64810248 | 1749877
i 47% 2 2 85559 85559 85559 85559 85559 82079 3080049 83161
7% 8 10 31726 31726 31726 31726 31726 30435 | 1142102 30837
3.5% - 16 = = = = = = 60'871 1'727'197 46'634
Totl Kosien 100000 117285 117285 117285 117285 117285 173386| 5949348 | 160632
Li 194790000 100000 1703115] 1696043 | 1688970 1681897 | 10681897 | 1552624 58860901 | 1589244
Barwert Li 27% 61240'000 CHF 100000 1680579| _ 1629600 _ 1580141| 1532156 1491675 1826282
oK 100% 61340000 60726600] 60113200 59499%800] 58886400 58273000] 52139000
Fremdkapial FK 80% 49072000 | 48458600 | 47845200 | 47231800 | 46618400 | 46005000 | 39877000
Eigenkapial Invesior EK 20% 12268000 | 12268000 | 12268000 | 12268000 | 12268000| 12268000 | 122681000
‘Amorisaion FK 65% 15 613400 613400 | -613400] _ -613400]  -613400
Fr i FK 2% 39871000 731480|  -722279|  -713078|  -703877|  -694'676 | -598065.00
Finanzierung FK 9% 1344880 | 1335679 | 1326478 | 1317277| 1308076 598065
Barwert Finanzierung 21% -30'940'000 CHF -~ | 1327083 1283353 1241006 -1199998] 1160288 | __ -703092
n. Finanzerung NCF 120 358236 | 360364 | 362492 | 364621 373822 | 898384
GK 930 Jahre 3.0% 28% 2.8% 28% 2.9% 2.9% 3.0%
Brutorendie i oK 930 Jahre 33% 3.0% 30% 30% 3.1% 3.1% 33%
Netorendie Eigenkapitl EK 930 Jahre 5.1% 2.9% 29% 3.0% 3.0% 3.0% 7.3%
Barwert nach Finanzierung 30'300'000 CHF
Tabelle 8: Beispiel der DCF-Kalkulation bei Renditeliegenschaften Quelle: EY Real Estate

Im Vergleich zur klassischen Renditeliegenschaft werden beim WAZ-Modell wihrend der 30-jahrigen
WAZ-Laufzeit seitens LG-Investor wesentlich tiefere Verwaltungskosten und ein wesentlich tieferer
Ertragsausfall (Leerstand) erwartet. Der LG-Investor hat zudem nach Ablauf der WAZ-Laufzeit volle
Flexibilitat bezliglich der kiinftigen Liegenschaftsstrategie (Totalsanierung, Weiterflihrung des WAZ-
Modells, Vermietung als Mietwohnungen, Erstellung von STWE). Fiir den LG-Investor entsteht bei ei-
ner Fortfihrung des WAZ-Modells ein Verkaufsaufwand fiir die einzelnen WAZ-Einheiten. Tabelle 9
illustriert beispielhaft die DCF-Bewertung derselben Liegenschaft wie in Tabelle 8, aber mit dem
WAZ-Modell.

DCF: [ waz HNF] Akl Markt 0 1 2 3 1 5 6/fi|_Barwert 120 | Annuiit 120
2018 2019 2020) 2021 2022 2023 2029
Vieterrage - - - 234000 234000 234000 234000 234000| 224483 8423813] 207443
Leerstnde - 11560 3120 4680 4680 4490 159401 4304
Leerstinde bial 0.0% 20% 0.0% 0.7% 1.3% 20% 20% 1.9%
WAZ 17034000 818128 | 17034000 - - - - - 8187128 | 12189517 | 329117
Andere Errage (Fee WAZ) 25%| 17034000 - 425850 425850 |  425850| 425850 |  425%50|  408%531| 15330260] 413917
Ubernahme Betisbskosten 1.5%| 17034000 - 255510|  255510| 255510 255510 265510 45118 255510| 255510
Beirag Emeuerungsionds WAZ 3966 19063 | 5 CHF/m2 - 19063 19063 19063 191063 19063 18287 686240 18528
Erfragsminderung Leerstand 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Erfag Tokl 17034000 934423 932863 931303 929743 | 929743 36725940 | 1240212
¥ 13.5% - - - 26969 26969 26969 26969 26969 25872| 970855 26213
0.0% 8 10 - - - - - - - - -
WAZ 19%| 400000 19212 400000 - - - - - 10088 | 686240 19318
Miele 0.0% - 16 - - - 5 2 - . p
Totl Kosken 500000 26969 26969 26969 26'969 26969 35960 1941711 52426
etiocashfow vor Finanzi 16534000 907454 905894] 904334 902774 02774] 1003442 34784229] 939174
Barwert Liegenschaft 27% 55'530'000 CHF 16534000 895446 870406] 846063 822399 800778] 1179657
i oK 100% 33996000 | 38996000] 36996000 | 38996000] 36996000 | 38996000 36996000
Fremdkapial FK 40% 15508400 | 15598400 | 15508400 | 15598400 | 15598400 | 15598400 | 15598400
Eigenkapial Investor EK 60% 23397600 | 23397600 23397600 | 23397600 23397600 | 23397600 | 23397600
Amorisaion FK 65% 15 25347400 - - - - - -
Fr i FK 2% -233976| 233976  -233976| 233976 |  -233976|  -233976
Finanzierung FK -26% -233976| 233976  -233976| 233976 |  -233976|  -233976
Barwert Finanzierung 27% -9'420'000 CHF - 230880 224810 -218900] 213145 207541 703092
etiocashiow n. Fi NCF 120 673478  671918] 670358  668798| 668798 769466
WAZ| oK 930 Jahre 2.3% 23% 2.3% 2.3% 23% 2.3% 26%
Brutorendie WAZ| oK 230 Jahre 24% 24% 24% 24% 24% 24% 0.0%
Netorendie Eigenkapial WAZ EK 230 Jahre 29% 29% 29% 2.9% 29% 2.9% 33%
Barwert Nach Finanzierung 46'110'000 CHF
Tabelle 9: Beispiel der DCF-Kalkulation bei Wohneigentum auf Zeit Quelle: EY Real Estate

Neben dem Vergleich einer konventionellen Renditeliegenschaft mit dem WAZ-Modell aus Sicht des
LG-Investors ermdglicht das Bewertungsmodell auch einen Vergleich einer konventionellen Woh-
nungsmiete mit einer kalkulatorischen WAZ-Rente aus Sicht des WAZ-Eigentiimers. Gegentiber einer
Renditeliegenschaft bzw. einer konventionelleren Vermietung kann ein allfdlliger Mehr- oder Minder-
wert von Wohneigentum auf Zeit tiber die variablen Inputparameter auf die beiden Anspruchsgrup-
pen (LG-Investor und WAZ-Eigentiimer) verteilt werden. Tabelle 10 illustriert beispielhaft den kalku-
latorischen Mietzins eines Wohneigentiimer auf Zeit im Vergleich zu der eingeschdtzten Miete der-
selben Wohnung.
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DCF E 1 2 3 4 5 6/ | Barwert 120 | Annuit 1204
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2029,
Amorfsation Sart2018 | 15 Jahre - -9133 -9133 9133 -9133 -9133 1154
Hypohek 67% 137002 137002 127868 118735 109601 100468 91334 2370
Amorisation 30 Jahre -6'850 -6850 6850 -6850 6850 2867
Hypohek Grundausbau 67% 205502 205502 198652 191802 184952 178102 171252 29769
(Total) 342504 326520 310537 204553 278570 262586 32139
Total Amorfsaonen 15984 15984 15984 15984 15984 4022
Hypohek D i 334512 318529 302545 286562 270578 34150
Hypothekarzinsen 4.0% -13'380 -12741 -12'102 -11'462 -10'823 -1'366
Eigentimer-Fee 25% 511200 12780 12780 12780 12780 12780 12780 5350
0.1% 511200 511 -511 -511 -511 -511 -511 -214
Erneuerungsfonds 5/m2) 126 606 -606 -606 -606 -606 -606 -254
-168'696 -43261 -42'622 -41'982 -41'343 -40'704 -11'205 -842'379 -22'744
Barwerfiakior 2.7% 100.0% 98.7% 9.1% 93.6% 91.1% 88.7%
Barwert -670'000 CHF 168696 42688 -40952 39277 37662 -36105
[ ische Miete WAZ | [32'871 CHF/a] 2739 CHF/Mt |
| i teli | 50400 CHF/a] 4'200 CHF /M |
Tabelle 10: Beispiel Herleitung der kalkulatorischen Miete fiir den Wohneigentimer auf Zeit Quelle: EY Real Estate

Das Modell bietet dariiber hinaus auch die Méglichkeit, fir den WAZ-Eigentiimer oder fir die fremd-
kapitalgebende Partei den Verkehrswert jeder WAZ-Einheit tiber Zeit abzubilden. Tabelle 11 zeigt den
Uiber die Jahre mit der Amortisation des Grund- und Innenausbaus abnehmenden Restwert einer
WAZ-Einheit.

DCF-Berechnun, 0 1 2 3 4 5 6/ |_Barwert 120 | Annuit 120J
2018 2019 2020 2021 2022 2023 202901
Grundausbau 60% 306720 306720 | 299870| _ 203020| 286170 _ 279320] 272470 5316
40% 204480 204480 190848|  177216| 163584  149952| 136320 -
Amortsaton 6850 6850 -6850 -6850 -6850
Amortisafion - -13'632 -13'632 -13'632 -13'632 -13'632 -
Restwert 511'200 490'718 470'236 449'754 429'272 408'790 5'316
Tabelle 11: Beispiel Berechnung des dynamischen Restwerts einer WAZ-Einheit Quelle: EY Real Estate

Die Bewertung von Wohneigentum auf Zeit erfolgt anhand der Discounted-Cash-Flow-Methode
(DCF) und gemadss den Richtlinien vom International Valuation Standards Committee (IVSC), des
Swiss Valuation Standards (SVS) und des Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), nach wel-
chen der Marktwert folgendermassen definiert wird: «Der Marktwert ist der geschdatzte Betrag, zu
dem eine Immobilie in einem funktionierenden Immobilienmarkt zum Bewertungsstichtag zwischen
einem verkaufsbereiten Verkaufer und einem kaufbereiten Erwerber nach angemessenem Vermark-
tungszeitraum in einer Transaktion im gewdhnlichen Geschaftsverkehr verkauft werden kdnnte, wo-
bei jede Partei mit Sachkenntnis, Umsicht und ohne Zwang handelt».

Fir die Bewertung zieht EY aufbereitete Marktdaten und regressionsbasierte Ratings (hedonisches
Vergleichsmodell) von Fahrlander Partner Raumentwicklung (FPRE) heran.
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7 Finanzierung von Wohneigentum auf
Zeit aus Bankensicht

In diesem Kapitel werden die finanziellen Aspekte von Wohneigentum auf Zeit aus Bankensicht themati-
siert.

Prinzipiell kdnnen sowohl der WAZ-Kdufer (spdter Eigentiimer auf Zeit) wie auch der WAZ-Investor fiir
ihren Anteil am Objekt (Stockwerkeigentumsparzelle) Hypotheken aufnehmen. Nachfolgend wird jedoch
nur auf die Finanzierung des WAZ-Kaufers eingegangen.

a) Gegenstand der Hypothekarfinanzierung des WAZ-Kdufers

Fir die Hypothekarkreditfinanzierung von Wohneigentum auf Zeit ist aus Bankensicht die rechtliche
Struktur zwischen WAZ-Kdufer und WAZ-Investor von Interesse, da im Gegensatz zum traditionellen
Stockwerkeigentum der WAZ-Kdufer nicht 100 Prozent, sondern nur 30 Prozent der Stockwerkeigentums-
parzelle erwirbt. Die restlichen 70 Prozent verbleiben im Eigentum des WAZ-Investors (siehe dazu auch
Kapitel 3).

Wie in Kapitel 3 ausgefiihrt, ist die rechtliche Struktur zwischen WAZ-Kaufer und WAZ-Investor eine Kom-
bination aus einer einfachen Gesellschaft und konventionellem Stockwerkeigentum. Der WAZ-Kdufer und
der WAZ-Investor bilden zusammen eine einfache Gesellschaft und sind gegenseitig durch einen Gesell-
schaftsvertrag verbunden.

Aus Bankensicht ist es am attraktivsten, die Hypothekarfinanzierung nicht auf der Ebene des Anteils des
WAZ-Kaufers an der Stockwerkeigentumsparzelle zu finanzieren, sondern auf der Ebene der Stockwerkei-
gentumsparzelle. Dies hat den Vorteil, dass im Falle der Zahlungsunfahigkeit des WAZ-Kdufers bei Vollzug
der Sicherheit nicht der Anteil des WAZ-Kaufers an der einfachen Gesellschaft als Pfandsicherheit dient,
sondern die im Grundbuch eingetragene Stockwerkeigentumsparzelle. Uber das Rechtsinstitut «Eigentum
zur gesamten Hand» sind beide Gesellschafter im Grundbuch eingetragen.

Die Finanzierung der Bank wird somit, wie Ublich, durch ein Grundpfandrecht gesichert: Im Grundbuch
wird auf die betreffende Stockwerkeigentumsparzelle ein Schuldbrief oder eine Grundpfandverschreibung
eingetragen. Somit handelt es sich um ein konventionelles Grundpfandrecht, das nach banktiblichen Spe-
zifikationen und Verfahren abgewickelt wird. Gegenstand des Pfandrechts ist die Stockwerkeigentumspar-
zelle, an welcher der betreffende WAZ-Kdufer indirekt iber seinen Gesellschaftsanteil beteiligt ist.

b) Anforderung einer Hypothekarfinanzierung

Da dem WAZ-Kaufer nur ein Anteil an der Stockwerkeigentumsparzelle gehort, muss die Bank bei der Hy-
pothekarvergabe sicherstellen, dass sie nicht mehr als 80 Prozent des Anteils des WAZ-Kdufers finanziert.
Aufgrund der Neuartigkeit von Wohneigentum auf Zeit wird jedoch empfohlen, dass dieser fremdfinan-
zierte Anteil maximal zwei Drittel betragen soll. Der Belehnungswert wird gemdss Discounted-Cash-Flow-
Methode (DCF) berechnet (siehe Kapitel 6). Die Bank kann sich dabei insbesondere auf Schatzungen von
EY stitzen.

Da wdhrend der Laufzeit der Anteil des WAZ-Kaufers an der Stockwerkeigentumsparzelle vertragsgemdass
um einen Prozentpunkt pro Jahr sinkt (und entsprechend der Anteil des WAZ-Investors zunimmt), muss
die Bank zudem sicherstellen, dass der WAZ-Kaufer auch die Hypothek jahrlich um den entsprechenden
Gegenwert amortisiert.

c) Vor- und Nachteile einer Hypothekarfinanzierung von Wohneigentum auf Zeit
Die Vorteile von Wohneigentum auf Zeit liegen fiir die Bank insbesondere in folgenden Punkten:
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Gewinnung eines neuen Kundensegmentes: Dadurch, dass Wohneigentum auf Zeit im
Vergleich zum traditionellen Stockwerkeigentum nur 30 Prozent des Marktwerts der Immo-
bilie kostet, kdnnen sich Wohneigentum auch Personen mit tieferem Einkommen und Ver-
mogen leisten. Das Volumen der Hypothekarkredite kann somit erweitert werden (kein Ver-
drangungsmarkt).

Tieferes Ausfallrisiko: Da der WAZ-Investor idealerweise ein institutioneller Anleger mit
langem Anlagehorizont wie beispielsweise eine Pensionskasse oder Versicherung mit hoher
Bonitat ist, fallt das Risiko im Vergleich zum traditionellen Stockwerkeigentum relativ gering
aus, dass die Bank ein Pfand verwerten muss. Denn der WAZ-Investor, der mit einem Anteil
von 70 Prozent oder mehr an der Stockwerkeigentumsparzelle beteiligt ist, hat ein starkes
Interesse, den restlichen Anteil beim WAZ-Kaufer abzukaufen, um die Stockwerkeigentums-
parzelle weiterhin nutzen zu kénnen. Es diirfte daher im Vergleich zum traditionellen Stock-
werkeigentum sehr viel unwahrscheinlicher zu einer Pfandverwertung kommen.

Imagegewinn: Es liegt im heutigen Trend, nur noch diejenigen Objekte als Eigentum zu
erwerben, von welchen man einen direkten Gebrauchswert ableitet. Prestigekdufe liegen
viel weniger im Zeitgeist. Die Bediirfnisse und Anspriiche an ein Wohneigentum dndern sich
Uber die Lebenszyklen. Wohneigentum auf Zeit erméglicht es, Wohneigentum abgestimmt
auf die verschiedenen Lebenszyklen zu realisieren.

Kundenbindungspotenzial: Mit der mehrjdahrigen (20 plus) Wohneigentumsperiode sind
ideale Voraussetzungen gegeben, durch das Angebot von fristenkongruenten Aktivproduk-
ten (wie z. B. indirekte Amortisation), die Kundenbindung zu erhéhen und zu intensivieren.

Finanzierung aller Stockwerkeigentiimer einer Uberbauung: Da Finanzierungen von
Wohneigentum auf Zeit noch nicht zu den Standardprodukten gehéren, besteht fiir ein Fi-
nanzierungsinstitut die Chance, durch attraktive Finanzierungsangebote alle Stockwerkpar-
zellen einer Uberbauung aus einer Hand zu finanzieren. Dadurch kann das Volumen erhéht,
Kosten eingespart und das Risiko attraktiver diversifiziert werden.

Die Nachteile von Wohneigentum auf Zeit liegen fir die Bank in folgenden Punkten:
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Kleinere Volumina pro Kunde: Da Wohneigentum auf Zeit im Vergleich zum traditionellen
Wohneigentum weniger kostet, ist das Hypothekarvolumen pro Kunde im Vergleich zum
traditionellen Wohneigentum entsprechend tiefer. Dies kann zur Verteuerung sowohl des
Hypothekarvergabe- als auch des Managementprozesses fihren.

Schnellere Amortisation: Da im Vergleich zum traditionellen Wohneigentum jenes auf Zeit
jedes Jahr um einen Prozentpunkt amortisiert werden muss, ist die Hypothek auch entspre-
chend friither amortisiert.

Neue Wohneigentumsform: Da Wohneigentum auf Zeit eine neue Eigentumsform ist,
muss sich diese im Markt erst noch durchsetzen. Somit ist gerade in der ersten Phase die
Nachfrage nach Wohneigentum auf Zeit entsprechend tief und somit auch die erwarteten
Volumina der WAZ-Hypotheken.
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8 Finanzielle Aspekte von Wohneigen-
tum aus Investorensicht I: Ersteller
von Immobilien

Dr. Markus Meyer, Rechtsanwalt, Verwaltungsrat bonainvest Gruppe

8.1 Ausgangslage

Die bonainvest Gruppe ist eine private Immobilienanlagegesellschaft, welche sich auf Wohnimmobilien
in der Schweiz fokussiert hat. Das Portfolio wachst mit Immobilienprojekten, die bonainvest gemdss dem
selbst entwickelten Standard bonacasa realisiert und betreibt. Dabei steht das Konzept eines «smart
living», eines vernetzten Wohnens mit nachhaltiger Architektur, smarter Haustechnologie und sogenann-
tem «living services» fiir mehr Sicherheit und Komfort im Vordergrund. Fiir die Realisierung grosserer (ab
40 Einheiten) und grosser (rund 100 Einheiten) Objekte strebt bonacasa einen Mix aus Mietobjekten, die
ins eigene Portfolio Uberfiihrt werden, und Stockwerkeigentum an, welches mit dem bonacasa-Standard
ergdnzt wird. Trotz einer langjdhrigen Phase mit sensationell tiefen Zinsen musste bonainvest — wie an-
dere Investoren auch - feststellen, dass die Finanzierung von Wohneigentum gerade fiir dltere Menschen
je langer je schwieriger wird. Gerade vermdgende potenzielle Kaufer, welche nicht (mehr) tiber ein grosse-
res regelmassiges Einkommen (Erwerbseinkommen, Pensionen) verfiigen, werden mit Hinweis auf die
Tragbarkeit von Finanzinstituten abgewiesen, obwohl sie sich ein Wohneigentum — gerade im Vergleich
auch mit dem Wegfallen des Mietzinses — problemlos leisten kénnen.

8.2 Wohneigentum auf Zeit — eine mogliche Alternative

Im aktuell gepriiften Modell Wohneigentum auf Zeit (WAZ) wird das eigentlich zeitlich unbeschrdnkte
Wohneigentum auf rund 30 Jahre reduziert. Bei einer potenziellen Lebensdauer einer Immobilie von 100
Jahren reduzieren sich hier die Anschaffungskosten fiir ein Objekt um rund 70 Prozent gegeniber der tra-
ditionellen Investition. Dies, da der Wohneigentiimer auf Zeit nur fir die Laufzeit des Eigentums bezahlt.
Der Rest der Investition (rund 70 Prozent) wird durch einen Investor getragen. Dadurch sinken die Hypo-
thekarkosten fiir den WAZ-Eigentlimer. Es ist davon auszugehen, dass Wohneigentum auf Zeit im Ver-
gleich zur Miete rund zehn bis flinfzehn Prozent glinstiger ist.

8.3 Interessant auch fir Anleger

Obwohl ein WAZ-Eigentiimer da ist, wird auch der WAZ-Investor, welcher die Restsumme finanziert, Ei-
gentiimer der Immobilie. Dies auf der Basis eines entsprechenden Grundbucheintrags (Gesamthandver-
hdltnis). Wahrend der Laufzeit des Wohneigentums auf Zeit wird der Investor jahrlich mittels einer Gebiihr
fiir sein Kapital entschadigt, bestehend aus einem Anteil Substanzerhaltung und einem Anteil Bonitdtsri-
siko. Aufgrund der limitierten Eigentumsdauer wird die Amortisation beim WAZ-Eigentimer tiber 30 Jahre
(linear) eingerechnet und einkassiert.
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Nach Ablauf der Laufzeit ist der WAZ-Eigentiimer von allen Verpflichtungen befreit. Der WAZ-Investor
aber verfiigt nun ohne zum Teil schwierige Riicksichtnahme auf Dritte (Stockwerkeigentum) vollumféng-
lich Gber die Immobilie. Er ist nach Ablauf des Wohneigentums auf Zeit alleiniger Eigentiimer, kann die
Immobilie sanieren, weiter nutzen, vermieten oder verdaussern.

Die zwar lange, aber doch noch iiberschaubare Wohneigentum-auf-Zeit-Dauer (in der Regel 30 Jahre)
sowie die Tatsache, dass die Geschaftsbedingungen von vorneweg klar sind (keine Unwdgbarkeiten wie
bei der Miete), konnen das Modell fiir den WAZ-Investor durchaus attraktiv machen. Die Tatsache, dass
nach Ablauf der Dauer die vollumfangliche Verfiigbarkeit Gber die Immobilie gegeben ist, darf als durch-
aus lukrativ bezeichnet werden.

8.4 Vor- und Nachteile aus Sicht des Investors

8.4.1 Kapitalintensitdat

Im Vergleich zu einem reinen Mietobjekt ist ein WAZ-Objekt weniger kapitalintensiv. Die Tatsache, dass
neben der klassischen Hypothekarfinanzierung auch noch der Wohneigentiimer auf Zeit rund einen Drittel
des zu investierenden Kapitals aufbringt (Eigenmittel und durch den WAZ-Eigentiimer aufgenommene
Hypothek), reduziert den Eigenkapitalbedarf des Investors entsprechend.

8.4.2 Rendite

Mit der Investition in Wohneigentum auf Zeit kann im Vergleich zur klassischen Mietimmobilie eine bes-
sere und auch planbarere, konstantere Rendite erwirtschaftet werden. Dies, da die entsprechenden Ein-
gdnge besser kalkulierbar sind und an entsprechende Indizes gekoppelt werden kénnen, wie z. B. dem
Landesindex der Konsumentenpreise LIK. Die Unwdgbarkeiten der Miete (Mietzinsanpassungen, auch
nach unten) fallen weg. Die Einnahmen kénnen so (iber die ganze Dauer von in der Regel 30 Jahren lang-
fristig stabil und konstant erwartet werden. Ein Risiko besteht hier einzig beim Ausfall des WAZ-Eigentd-
mers (Konkurs).

8.4.3 Leerstandsrisiko

Bei Mietobjekten ist immer mit einem entsprechenden Leerstandsrisiko zu kalkulieren. Ein solches fdllt bei
WAZ-Immobilien weg. Fiir 30 Jahre ist dieses Risiko vom WAZ-Investor auf den WAZ-Eigentiimer verla-
gert.

8.4.4 Rechtliche Stellung

Bei klassischen Mietobjekten verschafft das aktuelle Mietrecht dem Nutzer der Wohnung eine ganze Reihe
von politisch zwar gewollten, wirtschaftlich aber fir den Investor nachteiligen Rechtspositionen, wie bei-
spielsweise der Mietzinsreduktion oder der Hinterlegung. Das Verhdltnis zwischen WAZ-Investor und WAZ-
Eigentimer ist nicht durch das Mietrecht geregelt. Vielmehr wird hier die Regelung des Kaufrechts bzw.
des Stockwerkeigentums beigezogen.

8.4.5 Bewirtschaftung und Unterhalt

Die Kosten fiir Bewirtschaftung und Unterhalt sind beim Wohneigentum auf Zeit deutlich tiefer als beim
klassischen Mietobjekt. Dies schon alleine durch die Tatsache, dass auf einen Zeitpunkt hin die Gesamter-
neuerung der Immobilie fallig wird (nach Ablauf der WAZ-Dauer von in der Regel 30 Jahren). Auf diesen
Zeitpunkt hin kann der WAZ-Investor die Gesamterneuerung der Immobilie auf einmal anpacken. Es
braucht keine mihsame Sanierung von Gebdudeteilen bei laufendem Betrieb (Mietzinsreduktion), son-
dern das Ganze kann auf einen Zeitpunkt hin gemacht werden. Ebenfalls sind keine Kiindigungen nétig.
Solche bedeuten fiir einen klassischen Investor immer auch ein Reputationsrisiko. Auch kénnen diese kost-
spielig werden (Mietzinserstreckung, Auskaufposten etc.).

35 Handbuch Wohneigentum auf Zeit (WAZ)



Finanzielle Aspekte von Wohneigentum aus Investorensicht I: Ersteller von Immobilien

8.4.6 Marktakzeptanz

Das grosste Problem von Wohneigentum auf Zeit ist wohl der Umstand, dass Wohneigentum auf Zeit in
der Schweiz nicht bekannt ist. Bis anhin gibt es nur ein Objekt in Bern, welches mit Wohneigentum auf
Zeit realisiert wurde. Dass viel Kapital in den Immobilienmarkt drdngt, sich Wohneigentum auf Zeit bis
anhin jedoch nicht durchsetzen konnte, weist darauf hin, dass eine solche Neuerung bis anhin weder beim
Investor noch beim Nutzer auf Akzeptanz gestossen ist. Im Vergleich zu Wohneigentum ist das Wohnei-
gentum auf Zeit noch weitgehend eingeschrankt und unbekannt, das Vertrauen in dieses Modell fehlt.
Gemdss Umfragen (siehe Kapitel 10) ist zwar eine beschrdnkte Akzeptanz fir Wohneigentum auf Zeit
vorhanden, jedoch hat es bis anhin an der tatsdchlichen Realisierung gemangelt. Dies diirfte nicht zuletzt
auch damit zusammenhdngen, dass der Erwerb von Wohneigentum durch einen Selbstnutzer immer auch
eine starke emotionale Komponente aufweist.

8.5 Rechnung am konkreten Beispiel

Das nachfolgende Beispiel arbeitet mit Eckdaten eines im Rahmen einer bonainvest-Uberbauung tatséch-
lich realisierten Objekts mit 15 Mieteinheiten als Basis.

Die Liegenschaftsdaten (Landwert, Baukosten, Anlagewert) stammen von der bonainvest, die WAZ-Be-
rechnung und der Vergleich zwischen Miete und Wohneigentum auf Zeit wurden von Herr Mischa Folger,
Pagameno P&P AG, Wohneigentum auf Zeit, Reinach BL, erstellt.
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Objekt: Sunnepark BONACASA - 4622 Egerkingen
Bauherr: bonainvest AG
Objekt Nr.: Haus A

Landw ert 17% von CHF 6'885'000.00 6'885'000
Baukosten (Anlagekosten 6'885'000 minus Landw ert 1'170'450)

Anlagew ert (-Kosten) Vermietung

Wohnen auf Zeit

Landw ert

Baukosten

Anlagew ert Verkaufspreis / Vermietung
Verkaufspreis / Marktw ert

Basisdaten

21.02.2019

1"170'450
5'714'550
6'885'000

1"170'450
5'714'550
6'885'000
6'885'000

waz

Marktw ert - Verkauf
Anlagekosten

WAZ-Verkaufserlds (30% des Marktw ert-Verkauf zzgl WAZ-Installationsaufw and)
Hypothek Bonalnvest AG (30% Marktw ert-Verkauf) 60.00%

Kaufer Pramie nach 30 Jahren (verrechnet mit Sanierungsriickstellung)

netto investiertes Eigenkapital

6'885'000
6'885'000 6'885'000
2'203'200
2'065'500 4'131'000

0

2616300 [0

Einnahmen/ Ausgaben / jahrliche Liquiditat

Mietzinseinnahmen o0.NK

Ertrag aus Rickentw ickung Eigentum (Verkaufserlos geteilt durch 30 Jahre)
SEG - Substanzerhaltungsgebiihr

KD - Kapitaldienstgebuhr

Bew irtschaftung/Unterhalt Vermietung

Bew irtschaftung/Unterhalt WAZ

Sanierungsriickstellung

Brutto Performance (inkl. Ertrag aus Riickentwicklung Eigentum)

Hypothekarzinsen

Total Liquiditat Ausschiittung AG

293'832
73'440

57'146
133'431

0 -44'075
-9'529
-42'859 -57'146

211620 ISR

-41'310 -82'620

170315 G000

Tabelle 12: Berechnungsbeispiel Wohneigentum auf Zeit im Vergleich mit einer Renditeliegenschaft aus Sicht des Investors
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8.6 Konkrete Umsetzung von Wohneigentum auf Zeit durch bonainvest

Das Management von bonainvest steht der Idee von Wohneigentum auf Zeit positiv gegeniiber. Die Be-
reitschaft, ein entsprechendes Objekt zu realisieren, ist vorhanden. Allerdings ist das Management von
bonainvest auch seinen Aktiondren verpflichtet. Diese — weitgehend institutionellen Anteilseigner — ver-
langen zu Recht, dass ihr Geld marktgdngig investiert wird und eine entsprechende Rendite erwirtschaftet
wird.

Genau hier liegt nun das Problem: Es ist bonainvest bis heute nicht gelungen, ein WAZ-Objekt zu realisie-
ren. Dies liegt in erster Linie daran, dass den entsprechenden WAZ-Nutzern, d. h. den potenziellen Wohn-
eigentimern auf Zeit, das Konzept und seine Funktionsweise nicht in geniigendem Masse vermittelt wer-
den konnte. Dies trotz der genannten Einschrdnkungen bei der Finanzierung von ordentlichem Wohnei-
gentum durch die klassischen Finanzinstitute.

8.7 Schlussfolgerung

Fir bonainvest ist Wohneigentum auf Zeit nach wie vor eine interessante Form, eine gute Zwischenlésung
zwischen Miete und Eigentum. Allerdings ist das Konzept aktuell und wohl auch auf absehbare Zeit kaum
marktgdngig, da die Funktion schwierig zu erkldren ist und seitens der Nutzer als potenzielle Wohneigen-
tiimer auf Zeit eine zu geringe Nachfrage vorhanden ist.

Seitens bonainvest kommt noch eine Korrektur in der Unternehmensstrategie hinzu. Wahrend bonainvest
bis zum Jahr 2015 regelmdssig Uberbauungen in einem Mix aus Wohneigentum und Miete realisiert hat,
konzentriert sie sich nun insbesondere auf die Erstellung von Mietobjekten fiir den eigenen Anlagenbe-
stand. Auch dies ist der Realisierung eines ersten WAZ-Projektes durch bonainvest nicht férderlich.
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9 Finanzielle Aspekte von Wohneigen-
tum aus Investorensicht II: Sicht der
Pensionskassen

Theodor Tillmann, BLVK Bernische Lehrerversicherungskasse

Beim Wohneigentum auf Zeit verkauft die Pensionskasse als Investor dem WAZ-Kdufer beziehungsweise
Eigentiimer den Wohnraum fir eine begrenzte Nutzungsdauer von in der Regel 30 Jahren. Eine Investition
in Wohneigentum auf Zeit kann fiir Vorsorgeeinrichtungen aus zwei Griinden von Interesse sein:

—  Grossere Flexibilitat: Bei einer direkten Anlage in Immobilien geht man von einer wirtschaft-
lichen Nutzungsdauer von 100 Jahren aus. Beim Wohneigentum auf Zeit geht das Eigentum
nach 30 Jahren wieder an den WAZ-Investor zurlick. Damit bietet sich die Mdglichkeit, be-
reits nach 30 Jahren Renovationen/Umbau vorzunehmen, um das Objekt attraktiv zu hal-
ten.

— Rendite: Interessant ist Wohneigentum auf Zeit fiir Vorsorgeeinrichtungen speziell dann,
wenn damit héhere Renditen als mit Gblichen Immobilienanlagen erzielt werden kénnen.

Die Anbindung der von den WAZ-Eigentiimern zu bezahlenden Gebiihren an den Landesindex der Kon-
sumentenpreise (LIK) gewdhrleistet einen Uber die Jahre gegenlber der Inflation abgesicherten Cashflow.
Auch das Liability Management kann durch die lange WAZ-Laufzeit von in der Regel 30 Jahren gute Re-
sultate liefern. Die BLVK hat im Jahr 2009 den strategischen Entscheid getroffen, nicht mehr direkt in
Immobilien zu investieren. Die noch gehaltenen Immobilien wurden via Asset Swap in die Swisscanto An-
lagestiftung tberfihrt. Dies verunmdglicht es der BLVK im Augenblick, direkt als Investor fir Wohneigen-
tum auf Zeit (WAZ) aufzutreten.

Neben der direkten Anlage in Wohneigentum auf Zeit kann sich eine Vorsorgeeinrichtung auch indirekt
Uber die Vergabe von Hypotheken an dieser neuen Eigentumsform beteiligen. Hypotheken vergibt die
BLVK grundsdatzlich nur fir selbstbewohntes Wohneigentum. Somit entfdllt eine Hypothekenvergabe an
den WAZ-Investor. Die BLVK kénnte nur als Hypothekargldubiger fiir den WAZ-Eigentiimer auftreten. Die-
ser misste mindestens die Ublichen giiltigen Anforderungen erfiillen (5 Prozent als kalkulatorischer Zins-
satz, 10 Prozent als hartes Eigenkapital, eine Belehnung von héchstens 80 Prozent und einem Finanzie-
rungsaufwand, der einen Drittel des Nettoeinkommens nicht tbersteigen darf). Durch die jdahrliche Amor-
tisation des WAZ-Eigentiimers reduziert sich das Risiko der Vorsorgeeinrichtung und sorgt fiir einen zu-
satzlichen Cashflow, der wieder in den Anlageprozess einfliessen kann. Bei Ablauf der Haltedauer des
Wohneigentums auf Zeit ist die Schuld durch die planmdssige Amortisation restlos getilgt, und es beste-
hen beidseitig keine Verpflichtungen mehr. Dies gibt der Vorsorgeeinrichtung eine hohe Planungssicher-
heit.

Als grosser Unterschied und sinnvolle Innovation zu herkdmmlichen Hypotheken kdnnte z. B. eine fristen-
kongruente Laufzeit zur WAZ-Nutzungsdauer und die Amortisation auf null priifenswert sein. Durch die
tieferen Wohnkosten kann den Versicherten ein sozial vertragliches Wohneigentum erméglicht werden,
was unter Umstdnden die Attraktivitat der Vorsorgeeinrichtung erhdht. Schliesslich ist es auch aus Sicht
des Versicherten interessant: Durch die tiefere Investitionssumme ist weniger Eigenkapital erforderlich.
Viele Versicherte beziehen einen Teil des Eigenkapitals tiber die Wohneigentumsférderung aus ihrer Pen-
sionskasse. Ist weniger Eigenkapital nétig, fdllt der Vorbezug tiefer aus oder entfdllt komplett. Damit ver-
bessert sich auch die Vorsorgesituation der versicherten Person.
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10 Bewirtschaftung von Wohneigentum
auf Zeit

Die Bewirtschaftung von Wohneigentum auf Zeit ist wie bei Renditeliegenschaften und Stockwerkeigen-
tum zentral. Dabei ist insbesondere wichtig, dass die WAZ-Eigentiimer eine konkrete Ansprechperson ha-
ben, die fur saémtliche Fragen zustdndig ist. Die technologischen Entwicklungen helfen hier, die Bewirt-
schaftung noch effektiver und effizienter abzuwickeln. Es ist jedoch wichtig, dass die Ansprechperson nicht
nur virtuell, sondern auch physisch fiir die WAZ-Eigentiimer in Erscheinung tritt. Das schafft Vertrauen. Ist
ein solches Vertrauensverhdltnis geschaffen, kdnnen allfallige Probleme und Unstimmigkeiten von WAZ-
Eigentiimern schneller und effizienter geklart werden.

Es ist dabei wichtig festzuhalten, dass die Ansprechperson nicht nur als «<Reklamationsstelle» gegenlber
dem WAZ-Eigentimer auftritt, sondern sich als Dienstleistungsstelle sieht.
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Teil ITI. Marktsicht und Ausblick

11 Marktakzeptanz von Wohneigentum
auf Zeit

Weil Wohneigentum auf Zeit bis anhin praktisch unbekannt ist, wurde zur Abschétzung der Marktakzep-
tanz von Wohneigentum auf Zeit von November bis Dezember 2016 eine breit angelegte Online-Umfrage
mit 996 auswertbaren Antworten durchgefiihrt. Die Resultate dieser Umfrage sind im Detail in der 2017
publizierten Studie «Marktakzeptanz von Wohneigentum auf Zeit» beschrieben”. Folgende Hauptziele
wurden mit der Studie verfolgt: (i) Kenntnisse Gber die Priferenzen der Schweizer Bevdlkerung beziiglich
Wohneigentum auf Zeit zu erhalten, (ii) mégliche Barrieren zu einer Verbreitung des Modells im Markt zu
identifizieren, (iii) Informationen (iber die Eigenschaften potenzieller Zielgruppen von Wohneigentum auf
Zeit zu gewinnen und (iv) Einschdatzungen zur konkreten Ausgestaltung eines zukunftsfahigen Modells von
Wohneigentum auf Zeit zu bekommen.

Auf der Basis der Resultate kann insgesamt auf eine relativ hohe Akzeptanz dieser neuen Wohneigen-
tumsform geschlossen werden. Wie erwartet bestehen Unterschiede zwischen Personengruppen mit un-
terschiedlichen soziodemographischen Eigenschaften, wobei diesbeziiglich insbesondere das Alter, die
Einkommens- und Vermdgensverhdltnisse sowie der Haushaltstyp eine Rolle spielen. Es bestehen auch
einige Unterschiede zwischen Mietern und Eigentiimern.

Bezliglich des Alters bekunden jiingere Rentner das grosste Interesse an Wohneigentum auf Zeit. Dieses
Interesse nimmt mit zunehmendem Alter der Rentner jedoch wieder stark ab. Zeitlich begrenztes Wohn-
eigentum kann gerade auch im Alter einen grossen Nutzen bringen, sofern eine genug hohe Lebenserwar-
tung besteht. Eigentum, oft in Form eines Hauses, stellt im Alter nicht selten eine Last dar. Entsprechend
kann die neue Wohneigentumsform diesbeziiglich Entlastung bringen. Bei Wohneigentum auf Zeit muss
sich der Eigentiimer nicht um den Unterhalt der Liegenschaft und am Ende der Laufzeit auch nicht um
deren Verkauf kiimmern. Trotzdem hat er die Sicherheit, bis zu einem im Voraus bekannten Zeitpunkt tiber
das Wohnobjekt zu verfligen, und kann sich als Wohneigentimer fiihlen.

Einkommen und Vermagen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle fir die Offenheit gegeniiber Wohnei-
gentum auf Zeit, was insbesondere bei Eigentiimern gilt. Wohneigentiimer mit einem Haushaltseinkom-
men unter CHF 104000 und solche mit einem Haushaltseinkommen Gber CHF 130°000 sind statistisch
betrachtet 6fter Beflirworter von Wohneigentum auf Zeit als Personen mit einem Haushaltseinkommen
zwischen CHF 104°001 und CHF 130°000. Offensichtlich stehen die Haushalte mit mittlerem Einkommen
Wohneigentum auf Zeit am skeptischsten gegeniber. Interessant ist weiter, dass Personen mit durch-
schnittlichem Vermdégen zwischen CHF 0.5 Mio. und CHF 1 Mio. dem Modell positiver gegeniiberstehen
als solche mit einem hoheren Vermdgen. Kein statistischer Unterschied ist dagegen zwischen Personen
mit einem Vermogen tber CHF 1 Mio. und Vermdégen unter CHF 0.5 Mio. feststellbar. Dass Personen mit
Vermdgen zwischen CHF 0.5 Mio. CHF und CHF 1 Mio. dem neuen Modell positiv gegeniiberstehen, er-
scheint aus Sicht der weiteren Verbreitung des Modells im Markt als vorteilhaft, denn auch fiir Wohnei-
gentum auf Zeit ist ein bestimmtes Eigenkapital notwendig.

“Die Studie zur Marktakzeptanz von Wohneigentum auf Zeit von Yvonne Seiler Zimmermann und Gabrielle Wanzenried
kann auf https://www.hslu.ch/en/lucerne-university-of-applied-sciences-and-arts/about-us/medien/medienmitteilungen/
2017/04/11/marktakzeptanzanalyse-wohneigentum-auf-zeit/ heruntergeladen werden.
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Weiter unterscheiden sich die Befragten in Bezug auf die Offenheit zu Wohneigentum auf Zeit auch in
Abhdngigkeit davon, ob sie Mieter oder Eigentiimer sind. Mieter weisen im Vergleich zu Eigentiimern klar
eine grossere Offenheit gegeniiber Wohneigentum auf Zeit auf. Dies ist u. a. im Hinblick auf den Umstand
wenig erstaunlich, dass 50 Prozent der Mieter angeben, in absehbarer Zeit Wohneigentum erwerben zu
wollen. Ein weiterer Grund fir die héhere Zustimmung der Mieter im Vergleich zu den Eigentiimern hat
mit dem Umstand zu tun, dass sich immerhin 28 Prozent der befragten Mieter Wohneigentum (aufgrund
fehlender Eigenmittel und/oder zu tiefem Einkommen) nicht leisten kdnnen. Weil bei der neuen Wohnei-
gentumsform aufgrund der zeitlichen Beschrdnkung der Eigentumsdauer seitens des Wohneigentiimers
automatisch weniger Eigenkapital eingebracht werden muss, dirfte Wohneigentum auf Zeit zumindest
einigen Haushalten mit zu geringen Eigenmitteln den Traum von den eigenen vier Wanden ermdglichen.
Gemadss den Ergebnissen weisen die Eigentiimer, die in einem Einfamilienhaus wohnen, die grosste Offen-
heit gegenliber Wohneigentum auf Zeit auf.

Schliesslich spielt auch die Haushaltsform eine Rolle. Personen, die in Partnerschaft ohne Kinder leben,
weisen gegeniiber Paaren mit Kindern eine signifikant hohere Bereitschaft fir Wohneigentum auf Zeit
auf. Der Grund fiir diese Beobachtung kénnte mit dem Umstand zusammenhdngen, dass eine Liegen-
schaft oft an die Kinder vererbt werden méochte.

Fur eine weitere Verbreitung des Modells im Markt stellen neben einer differenzierten Charakterisierung
maoglicher Zielgruppen insbesondere auch die Vorteile des Modells aus Sicht kiinftiger Nutzer sowie all-
fdllige Hemmfaktoren wichtige Informationen dar. Dabei muss wiederum zwischen Eigentimern und
Mietern unterschieden werden. Die Eigentiimer sehen die Hauptvorteile von Wohneigentum auf Zeit ne-
ben tieferen Wohnkosten (im Vergleich zum konventionellen Eigentum als auch zur Miete) insbesondere
auch im Umstand, sich nach Ablauf der Laufzeit nicht um den Verkauf kiimmern zu miissen. Die Mieter
stellen den Aspekt der Reduktion der Wohnkosten (im Vergleich zur Miete) klar in den Vordergrund. Beiden
Parteien ist jedoch die Flexibilitat wichtig, d. h. widhrend der Laufzeit muss es moglich sein, auf einfache
Weise aus dem Vertrag aussteigen zu konnen. Bezliglich der optimalen Laufzeit eines entsprechenden
Vertrages kommt sowohl bei Eigentiimern wie bei Mietern zum Ausdruck, dass diese zwischen 20 und 30
Jahren liegen sollte. Es fallt weiter auf, dass insgesamt ein grosser Informationsbedarf beziiglich dieser
neuen Wohneigentumsform besteht. Dies ist nachvollziehbar, einerseits aufgrund der Novitdt des Modells
und auch aufgrund einer gewissen Komplexitdt des Modells, welche im Rahmen der Befragung jedoch nur
teilweise erkannt werden konnte. Andererseits stellt der Kauf von Wohneigentum eine grosse Investition
dar, welche bei vielen Personen nur einmal im Leben stattfindet und entsprechende Sorgfalt und die damit
zusammenhdngenden Abklarungen bediirfen. Entsprechend ist es wichtig, diese Aspekte auch bei der
Kommunikation im Zusammenhang mit der Marktentwicklung zu bericksichtigen.

In der Erhebung wurden ausschliesslich Privatpersonen befragt. Auf eine mogliche Ausweitung des Mo-
dells auf Gewerbeliegenschaften wurde bewusst verzichtet. Es ist aber durchaus denkbar, dass Wohnei-
gentum auf Zeit auch fiir das Gewerbe eine interessante Option darstellt. Ein Gewerbebetrieb ist oft nur
fir eine begrenzte Zeitdauer im Eigentum des Unternehmers. Nach Aufgabe der Geschaftstdtigkeit wird
das Objekt nicht mehr bendtigt, bzw. bei einer Nachfolgelésung in Form eines Verkaufs stellen Liegen-
schaften des Geschaftsvermdgens oft eine zusatzliche Verkaufshiirde dar. Entsprechend ist denkbar, das
Modell in Zukunft auch fiir den Gewerbebereich anzubieten.

Schliesslich ist zu erwdhnen, dass die vorliegende Studie ausgewdhlte Aspekte aller moglichen Datenaus-
wertungen enthdlt. Der Fokus dieser Auswertungen wurde durch die Ziele der Studie bestimmt. Weiterfiih-
rende Analysen sind mdéglich und werden bei Bedarf in der Folge in Form anderer Publikationen zugénglich
gemacht.
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12 Volkswirtschaftliche und umweltspe-

zifische Auswirkungen von Wohnei-
gentum auf Zeit

Wohneigentum auf Zeit wirkt sich in folgenden Punkten positiv auf die Gesamtwirtschaft aus:

Substanzerhaltung®: Wohneigentum auf Zeit erlaubt eine nach technischer als auch nach
marktwirtschaftlicher Sichtweise optimale Bewirtschaftung von Immobilien. Die Laufzeit von
30 Jahren entspricht laut Experten dem durchschnittlichen Sanierungszyklus einer Liegenschaft.
Bei einem Renditeobjekt ist es viel schwieriger, gréssere Sanierungen vorzunehmen, weil den
Mietern meist gekiindigt werden muss. Im Gegensatz zu den Wohneigentiimern auf Zeit ken-
nen die Mieter den Zeitpunkt der Sanierung nicht und kénnen sich nicht darauf vorbereiten.
Auch Objekte im Stockwerkeigentum kénnen oft nicht optimal bewirtschaftet werden, wenn
sich die Eigentiimergemeinschaft in Bezug auf die Sanierungsarbeiten nicht einig ist. Nicht sel-
ten kommt es dadurch zu einem Sanierungsstau, was zu Mehrkosten und allfdlliger Wertminde-
rung fithren kann. Gemdss Schatzungen der ETH Zirich befinden sich 24 Prozent aller Wohnge-
baude in der Schweiz in einem Sanierungsnotstand®. Das entspricht in etwa 28 Prozent aller
Wohnungen. Im Jahr 2018 beliefen sich die geschdtzten Kosten fiir werterhaltende Investitio-
nen auf insgesamt CHF 11 Mrd. Davon entfdllt knapp die Hdalfte auf Mietwohnungen, 29 Pro-
zent auf Einfamilienhduser und 23 Prozent auf Eigentumswohnungen.

Das Wohneigentum auf Zeit vermag hier Gegensteuer zu geben.

Beschdftigung im Baugewerbe: Als Nebeneffekt wirken sich die Sanierungen positiv auf die
Beschaftigung im Baugewerbe aus.

Bodenressourcen: Wohneigentum auf Zeit trdgt mit der optimalen Bewirtschaftung nicht nur
zur Substanzerhaltung von Gebduden, sondern insbesondere auch zu einem ressourcenscho-
nenderen Umgang mit dem Boden bei. Entsprechen die bereits gebauten Gebdude den markt-
wirtschaftlichen Anforderungen, kommt es zu weniger Leerstand aufgrund von veralteten Lie-
genschaften und entsprechend zu weniger Neubauten. Der Boden kann dadurch geschont wer-
den. Wohneigentum auf Zeit leistet somit einen Beitrag zur Schonung der Umwelt.

Wohnfléachenverbrauch: Da Wohneigentum auf Zeit den Lebensphasen der Menschen ent-
spricht, kann der Wohnfléchenverbrauch reduziert werden. Nach Ablauf der 30-jahrigen Dauer
sind bspw. die Kinder ausgezogen und der Wechsel in eine kleinere Wohnung kann stattfinden.

Sozialversicherungen: Insbesondere fiir Pensionskassen bietet das Wohneigentum auf Zeit
eine aus Rendite-Risiko-Sicht interessante Anlageméglichkeit. Uber 30 Jahre kann eine stabile
Rendite mit relativ tiefem Risiko erzielt werden. Somit konnten die Pensionskassengelder attrak-
tiv angelegt werden, was der Gesamtwirtschaft zugutekommt. Dies stellt insbesondere im aktu-
ellen Tiefzinsumfeld und dem vorherrschenden Anlagenotstand bei institutionellen Anlegern
eine Chance dar.

5 Dieser Abschnitt stiitzt sich auf Seiler Zimmermann, Y., G. Wanzenried (2019): «Wohneigentum auf Zeit — eine
Win-win-Situation», die Volkswirtschaft 7, S. 38-39.

6Vgl. Schalcher, Hans-Rudolf et al. (2011). «Was kostet das Bauwerk Schweiz in Zukunft und wer bezahlt dafiir?»,
Fokusstudie des Nationalen Forschungsprogramms 54, Bern.
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Frei verfiigbares Einkommen: Wie in Kapitel 4 gezeigt, sind die Wohnkosten bei Wohneigen-
tum auf Zeit tiefer als bei Miete. Wechseln daher Mieter in Wohneigentum auf Zeit, steigt auf-
grund der Kosteneinsparung ihr frei verfligbares Einkommen. Dieses kdnnen sie entweder inves-
tieren (z. B. in die private Altersvorsorge) oder konsumieren. Beides hat positive Auswirkungen
auf die Gesamtwirtschaft.

Wohneigentumsforderung: Da — wie dies in Kapitel 4 aufgezeigt ist — Wohneigentum auf Zeit
sowohl fur Investoren wie auch fir Mieter finanziell attraktiver ist als ein Mietobjekt, ist zu er-
warten, dass in der langeren Frist die Nachfrage nach Mietwohnungen zugunsten von Wohnei-
gentum auf Zeit zuriickgehen dirfte. Dadurch wird sich die Wohneigentumsquote erhdhen, was
insbesondere im Sinne der politischen Zielsetzung der Wohneigentumsférderung ist und auch
dem Verfassungsauftrag entspricht.

Es muss jedoch beachtet werden, dass sich die oben genannten Vorteile von Wohneigentum auf Zeit
nur bei einer genligend hohen Marktdurchdringung einstellen werden. Derzeit ist diese jedoch noch
tief, da Wohneigentum auf Zeit eine neue und innovative Eigentumsform darstellt.
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13 Wohneigentum auf Zeit als mogliche
Umsetzung des Verfassungsauftrags

Christoph Enzler, Bundesamt fiir Wohnungswesen BWO

13.1 Einleitung

Das folgende Kapitel erldutert den Verfassungsauftrag des Bundes in Bezug auf die Wohnbau- und Eigen-
tumsforderung und beschreibt die Instrumente und Massnahmen der engeren und weiteren Wohnungs-
politik zur Umsetzung des Verfassungsauftrags mit den finanziellen Dimensionen sowie den Entwicklun-
gen Uber die Zeit. Schliesslich geht der Beitrag auf die Entwicklung der Wohneigentumsquote und deren
Bestimmungsfaktoren in der Schweiz ein und erldutert neue Konzepte zur Férderung von Wohneigentum,
wozu auch Wohneigentum auf Zeit zghlt.

Volk und Stdnde stimmten 1972 einem Verfassungsartikel zu, der die Wohnbau- und Eigentumsférderung
zu einer Daueraufgabe des Bundes erkldrte. Die aktuelle Fassung von Artikel 108 Absatz 1 «Wohnbau-
und Wohneigentumsférderung» lautet: «Der Bund fordert den Wohnungsbau, den Erwerb von Wohnungs-
und Hauseigentum, das dem Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tatigkeit von Trégern und Organisati-
onen des gemeinnitzigen Wohnungsbaus»’. Der 1972 in die Verfassung aufgenommene Artikel 34sexies
Absatz 1 aBV hatte folgenden Wortlaut: «Der Bund trifft Massnahmen zur Férderung, insbesondere auch
zur Verbilligung des Wohnungsbaus, sowie des Erwerbs von Wohnungs- und Hauseigentum». Mit der Ver-
fassungsrevision 1999 wurde zum Wohneigentum prdzisiert, dass grundsatzlich nur der Erwerb von Wohn-
objekten, welche dem Eigenbedarf Privater dienen, geférdert werden kann. Zudem wurde als drittes Teil-
ziel die Férderung der Tdtigkeit von Trdgern und Organisationen des gemeinniitzigen Wohnungsbaus auf-
genommen.

13.2 Instrumente der engeren Wohnungspolitik zur Umsetzung
des Verfassungsauftrags

Fir die Umsetzung des Verfassungsauftrags zur Wohneigentumsférderung dienen im Rahmen der enge-
ren Wohnungspolitik hauptsdchlich zwei Ausfiihrungsgesetze, das Wohnbau- und Eigentumsférderungs-
gesetz (WEG) und das Wohnraumférderungsgesetz (WFG), zudem waren die spezifischen Hilfen im Berg-
gebiet bedeutsam.

Das Wohnbau- und Eigentumsférderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG)8 diente zwischen 1975 und
2001 als Basis fur Verpflichtungsgeschafte. Es hatte den Anspruch, mit einem sehr breiten Instrumenta-
rium den gesamten Bauprozess und gleichzeitig alle drei Teilziele von Artikel 108 Absatz 1 BV abzudecken.

7SR101
8SR 843
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Im Zentrum stand das so genannte « WEG-Modell», das fiir die allgemeine Férderung und Verbilligung des
Wohnungsbaus wie auch fiir die Eigentumsférderung zum Einsatz kam: Birgschaften auf Nachgangshypo-
theken bis zu 90 Prozent der Anlagekosten dienten der Wohnbaufinanzierung; mit riickzahlbaren, verzins-
lichen Vorschiissen (Grundverbilligung) wurden die effektiven Wohnausgaben anfénglich unter das kos-
tendeckende Niveau gesenkt; zeitlich befristete A-fonds-perdu-Beitrage fiir Haushalte in bescheidenen fi-
nanziellen Verhdltnissen (Zusatzverbilligung) dienen der weiteren Verglinstigung der Wohnkosten. Zwi-
schen 1975 und 2001 wurden rund 35'000 Einfamilienhduser und Eigentumswohnungen auf dieser
Grundlage unterstitzt. Per Mitte 2020 unterstehen davon noch knapp 6000 Objekte diesem Gesetz.

Ab 1992 unterstitzte der Bund ebenfalls auf der Basis des WEG die Hypothekar-Blrgschaftsgenossen-
schaft fir Wohneigentumsférderung (HBW) und ihr welsches Pendant Coopérative Romande de Cauti-
onnement Immobilier (CRCI) mit Riickbiirgschaften. Fiir «Schwellenhaushalte» mit gutem Einkommen,
aber noch geringem Vermdgen, konnte damit im Sinne einer Starthilfe die Eigenkapitalliicke geschlossen
werden. Das Instrument wurde im Nachfolgegesetz (WFG) iibernommen. Immer weniger Banken waren
jedoch zu einer Zusammenarbeit bereit, und das stetig gesunkene Zinsniveau trug ebenfalls zur geringen
Nachfrage nach dieser Forderleistung bei. Deshalb wurde das Instrument 2007 sistiert und 2019 definitiv
aufgehoben.

In den Neunzigerjahren wurde gestiitzt auf das WEG ein Fonds eréffnet, damit auch einkommensschwa-
che Bauernfamilien ausserhalb der Bergregionen zinsgiinstige Darlehen fir die Hauserneuerung oder Er-
satzneubauten beziehen kdnnen (WEG-LA; heutige SFWE). Dieser Fonds ist mit CHF 30 Mio. dotiert und
nach wie vor aktiv. Fir Eigentumshaushalte in Bergregionen stand bereits seit Idngerer Zeit eine spezifi-
sche Unterstiitzung zur Verfligung. Gestiitzt auf das Bundesgesetz iber die Verbesserung der Wohnver-
hdltnisse in Berggebieten vom 20. Mdrz 1970 (WS)? profitierten einkommensschwache Haushalte, die in
der Regel in der Landwirtschaft tdtig waren und ihr Wohneigentum erneuerten oder einen Ersatzneubau
erstellten, von den bis Ende 2007 umgesetzten Finanzhilfen. Im Rahmen dieses Programms konnten mehr
als 20'000 Wohneinheiten unterstiitzt werden. Die als Verbundaufgabe konzipierte Unterstiitzung ging
mit dem Inkrafttreten der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung am 1. Januar
2008 in die alleinige Kompetenz der Kantone utber.

Das Wohnraumférderungsgesetz vom 21. Marz 2003 (WFG)'° sieht ebenfalls ein Instrument zur Eigen-
tumsforderung vor, welches aufgrund des Entlastungsprogrammes 2003 (EP0O3) sowie des im Februar
2007 getroffenen Bundesratsentscheides jedoch nie umgesetzt wurde. Vorgesehen gewesen wdren zins-
glinstige Darlehen, wobei diese vor allem fiir Haus- und Wohnungserneuerungen eingesetzt worden wa-
ren.

13.3 Massnahmen der weiteren Wohnungspolitik zur Umsetzung des Verfas-
sungsauftrags

Ausserhalb der engeren Wohnungspolitik — und insgesamt wohl mit breiterer Wirkung — dienen drei Mass-
nahmen der Eigentumsférderung.

Seit dem 1. Januar 1995 kénnen Mittel aus der seit 1985 obligatorischen 2. Sdule fir die Finanzierung des
selbstbewohnten Wohneigentums eingesetzt werden'". Die Verwendung kann als Vorbezug des Altersgut-
habens oder in Form einer Verpfdandung erfolgen, wobei der Vorbezug deutlich haufiger getdtigt wird.
Eine Forderkomponente ergibt sich aus der steuerlichen Privilegierung der Vorbeziige.

9 SR 844
10SR 842

11 Bundesgesetz tber die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) vom 25. Juni 1982, Art. 30b
und 30c, SR 831.40
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Insgesamt wurden zwischen 1995 und 2017 Gber 600’000 Vorbeziige (Mehrfachbezlige méglich) geta-
tigt und rund 80’000 Riickzahlungen vorbezogener Gelder erfolgten. Total wurden so Gelder in der Gros-
senordnung von gegen CHF 50 Mrd. fiir den Zweck der Wohneigentumsférderung nutzbar gemacht, ge-
gen CHF 5 Mrd. wurden wiederum in die 2. Saule zurlickbezahlt'2.

Mittel aus der gebundenen Selbstvorsorge (Sdule 3a) kdnnen bereits seit 1990 fiir die Finanzierung von
selbstbewohntem Eigentum vorbezogen werden3. Auch hier besteht ein Férderbeitrag in Form einer steu-
erlichen Privilegierung. In den Jahren 2015 bis 2017 wurden jeweils knapp CHF 1.3 Mrd. fiir diesen Zweck
und damit in etwa gleich viel vorbezogen wie in den entsprechenden Jahren aus der vorerwdhnten beruf-
lichen Vorsorge'.

Das aktuelle System der Eigentumsbesteuerung ist mit einer steuerlichen Begtinstigung von selbstgenutztem
Wohneigentum verbunden. Damit stellt auch die Eigenmietwertbesteuerung ein Instrument der Wohnei-
gentumsforderung dar und tragt dem entsprechenden Verfassungsauftrag Rechnung. Der Ansatzpunkt
der steuerlichen Férderung liegt bei der Festlegung der gegeniiber dem Markt tieferen Eigenmietwerte
(jahrlich machen die Mindereinnahmen bei der direkten Bundessteuer zwischen CHF 750 Mio. und CHF
830 Mio. aus)'> und einer Reihe abzugsfdhiger Aufwendungen.

13.4 Entwicklung der Wohneigentumsquote

Im Jahr 1950 betrug die Wohneigentumsquote der Schweiz ungefdhr 37 Prozent, 1960 waren es aufgrund
des starken Bevélkerungswachstums und des damit zusammenhdngenden forcierten Mietwohnungsbaus
nur noch 33,7 Prozent und 1970 war mit 28,5 Prozent der bisherige Tiefpunkt erreicht. Seither ist die
Wohneigentumsquote unter anderem aufgrund des Einsatzes vorgenannter Instrumente wieder im Stei-
gen begriffen. 1980 betrug der entsprechende Wert 30,1 Prozent, 1990 war die Quote bereits auf 31,3
Prozent angestiegen und im Jahr 2000 wurde ein Wert von 34,6 Prozent verzeichnet. Der Anstieg ging
weiter bis auf rund 38,4 Prozent im Jahr 2015, womit die Quote von 1950 Uberschritten wurde. Seither ist
ein leichter Riickgang zu beobachten, und die neusten Zahlen aus der Strukturerhebung fiir das Jahr 2017
weisen einen Wert von 38 Prozent aus'®.

Dieser Wert differiert aber nach verschiedenen Bevélkerungsgruppen. In den Altersklassen zwischen 50
und 70 Jahren wohnen etwa die Hdlfte aller Haushalte im Eigentum. Dasselbe gilt fiir Paare mit oder ohne
Kinder. Bei Haushalten, bei welchen alle Bewohner Schweizerinnen und Schweizer sind, wird dieser Wert
ebenfalls erreicht, wahrend die Quote bei Haushalten, die aus lauter ausléndischen Personen zusammen-
gesetzt sind, nur knapp einen Siebtel betragt. Auch ist die Quote in stddtischen Regionen markant tiefer
als in Landkantonen.

12 Rohdaten der Eidg. Steuerverwaltung (ESTV)

13 Verordnung Uiber die steuerliche Abzugsberechtigung fir Beitrdge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV3)
vom 13. November 1985, Art. 3 Abs. 3-5, SR 831.461.3

14 Bundesamt fiir Statistik (BFS), Neurentenstatistik

15 Eidg. Steuerverwaltung (Hrsg.), Eigenmietwertbesteuerung. Anreizmechanismen, Verteilungseffekte und finanzielle Auswir-
kungen verschiedener Reformoptionen, 19. Mai 2014

16 Bundesamt fiir Statistik (BFS), jeweilige Volkszihlungen (bis 2000) und Strukturerhebungen (ab 2010)
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13.5 Griinde fiir die relativ tiefe Wohneigentumsquote

Die Wohneigentumsquote der Schweiz ist im internationalen Vergleich weiterhin tief. Wird hingegen mit
wirtschaftlich dhnlich entwickelten Landern wie Deutschland, Ddnemark, den Niederlanden, Frankreich und
Osterreich verglichen, liegt die Schweiz jedoch nicht derart abseits, wie dies gemeinhin dargestellt wird.

Grinde fir die dennoch tiefe Eigentumsquote gibt es einige?”. An erster Stelle diirfte die spate Einfiihrung
des Stockwerkeigentums im Jahr 1965 eine massgebliche Rolle spielen. Zwischen 1970 und 1990 kamen
120’000 Stockwerkeinheiten dazu, danach gab es bis ins Jahr 2000 fast eine Verdoppelung. Seither war
noch einmal ein Anstieg um rund 210’000 Einheiten zu verzeichnen. Aktuell bewohnen rund 450'000
Stockwerkeigentimer ihre Wohnung selbst, und der Anteil des Stockwerkeigentums macht inzwischen 12
Prozent aller bewohnten Wohnungen aus, respektive fast einen Drittel aller Eigentumsobjekte’.

Da auslandische Haushalte weniger Eigentum als Schweizer Haushalte haben, fallt umso mehr ins Ge-
wicht, dass in der Schweiz rund jeder vierte Haushalt ausléndischer Nationalitdt ist. Lander mit hohem
Auslanderanteil weisen generell eine tiefere Eigentumsquote auf.

Ein weiterer Grund diirfte im gut funktionierenden Mietwohnungsmarkt zu finden sein, denn es besteht
eine enge Beziehung zwischen der Hohe der Eigentumsquote und den Rahmenbedingungen fiir Investiti-
onen in den Mietwohnungsbereich. Wo ein vergleichsweise liberales Mietrecht und langfristig befriedi-
gende Ertragserwartungen bestehen, ist die Neigung, in Mietwohnungen zu investieren, hoch. Zudem
kann sich das Mietwohnungsangebot qualitativ mit demjenigen von Eigentumswohnungen messen. Im
Durchschnitt sind die Mietwohnungen preislich tragbar, betrdgt doch die durchschnittliche Bruttomietbe-
lastung seit Jahrzehnten einigermassen konstant 20 Prozent des Brutto-Haushaltseinkommens. Im Ver-
gleich zum Ausland besteht zudem in der Schweiz ein ungiinstiges Verhdltnis zwischen den Kosten des
Eigentumserwerbs und den durchschnittlichen Haushaltseinkommen.

Neben vorgenannten Faktoren gibt es eine Reihe weiterer Griinde, die zu einer vergleichsweise geringen
Quote beitragen kdnnen: Der Wunsch zur Erhaltung der individuellen Mobilitat, Anforderungen eines fle-
xiblen Arbeitsmarktes, Iangere Ausbildungen, eine geringere Bereitschaft zum Konsumverzicht, ein wah-
rend Jahren ungeniigendes Angebot preisglinstiger Einfamilienhduser und Eigentumswohnungen oder
schwerfdllige und teure Handdnderungsverfahren.

13.6 Neue Konzepte zur Forderung von Wohneigentum

Selbstgenutztes Wohneigentum hat gegentiber dem Mietverhdltnis unbestrittene Vorteile: Die Wohnsi-
cherheit ist grosser, weil nicht gekiindigt werden kann, und die eigene Wohnung l@sst sich nach den eige-
nen Bedirfnissen gestalten und umbauen. Es sind heute weniger die traditionellen eigentumspolitischen
Griinde wie Kapitalanlage, individuelle Vermdgensbildung und Teilhabe an Grund und Boden, sondern die
grossere individuelle Wohnsicherheit und Unabhdngigkeit, die fir die Férderung des Wohneigentums
sprechen.

Gewisse Instrumente fir die Férderung des Wohneigentums laufen in den ndchsten Jahren aus (WEG)
oder kdnnen faktisch aufgrund von regulatorischen Anforderungen nicht mehr in frilher gekanntem Aus-
mass in Anspruch genommen werden (Vorbezug 2. Sdule, da seit 2012 mindestens 10 Prozent «hartes»
Eigenkapital fir einen Eigentumserwerb vorhanden sein muss)°.

17 Bundesamt fiir Wohnungswesen (BWO), Briefing: «Wie viele Haushalte haben in der Schweiz Wohneigentum und
warum sind es nicht mehr?», Juni 2005

18 Bundesamt firr Statistik (BFS), jeweilige Volkszdhlungen (bis 2000) und Strukturerhebungen (ab 2010)
19 SwissBanking. Richtlinien betreffend Mindestanforderungen bei Hypothekarfinanzierungen — SBVg — Juni 2012
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Somit scheint die Zeit reif, neue Konzepte zu priifen. Pfannenfertig wdre das «Kleine Wohneigentumy,
wobei es bis heute noch keine Liegenschaft gibt, in welcher dieses Konzept umgesetzt wird. Bei diesem
wiirden einem Investor die allgemeinen Bauteile gehoren, dem einzelnen Eigentiimer «nur» noch seine
Wohnung, und er miisste einen Zins fiir die allgemeinen Bauteile an den Investor bezahlen. Dieser kénnte
die notwendigen Renovationsarbeiten besser planen und umsetzen und das fiir einen Kauf nétige Eigen-
kapital fir den einzelnen Eigentiimer wdre tiefer als beim heutigen Stockwerkeigentum.

An den gleichen Punkten setzt auch das vorliegende Konzept Wohneigentum auf Zeit an, das bei einer
Liegenschaft in Bern mit 42 Wohneinheiten im Sinne eines Prototyps bereits umgesetzt wurde. Bei diesem
Konzept kommt hinzu, dass besser auf die verschiedenen Familien- bzw. Lebensphasen Riicksicht genom-
men werden kann und der Kapitaleinsatz noch weiter reduziert wiirde, was vor dem Hintergrund des hohen
Preisniveaus, welches sich vermehrt als ein Hinderungsgrund fiir den Erwerb von konventionellem (Stock-
werk-)Eigentum darstellt, entscheidend fiir den Durchbruch des Konzepts sein kénnte. Fiir «Schwellenhaus-
halte» konnte dieses Konzept also den Zugang zu Wohneigentum 6ffnen. Aber auch finanziell besser ge-
stellte Haushalte, vor allem auch solche um die oder nach der Pensionierung, scheitern heute haufig an
den Tragbarkeitsrichtlinien. Sodann wdre ein geringerer Kapitaleinsatz fur ein Ersatzobjekt vorteilhaft fur
diejenigen Familienhaushalte, deren Kinder ausgeflogen sind, und die ihr nun zu gross gewordenes Objekt
verkaufen oder vererben mochten.

Um wieviel die Wohneigentumsquote ansteigen konnte, ist schwierig abzuschétzen. Die Entwicklung beim
Stockwerkeigentum legt nahe, vor allem in den ersten Jahren nach Einfiihrung eines neuen Konzepts nicht
zu hohe Erwartungen zu haben. Ungeachtet der in den ersten Jahren wohl nicht allzu grossen Verbreitung
konnte das Konzept Wohneigentum auf Zeit im Laufe der Jahre dennoch — wie auch durch die vorerwéhn-
ten bereits eingesetzten Instrumente — zu einer ansteigenden oder zumindest nicht wieder sinkenden
Wohneigentumsquote beitragen.
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14 Schlussfolgerungen und Ausblick

Wohneigentum auf Zeit ist eine neue Eigentumsform, welche die Bedirfnisse der heutigen Gesellschaft
adressiert. Einerseits stellt Wohneigentum gerade in der Schweiz fiir viele Haushalte einen unerfiillten
Traum dar, was insbesondere auch mit dem oft hohen notwendigen Kapitalbedarf fiir den Kauf von Wohn-
eigentum in der Schweiz zusammenhdngt. Andererseits stiftet Wohneigentum im Vergleich zur Miete
nicht tber alle Lebensphasen hinweg denselben Nutzen. Typischerweise méchten Haushalte in jungen
Jahren und in der Regel zum Zeitpunkt der Familiengriindung Wohneigentiimer werden, um dieses wah-
rend der aktiven Lebensphase zu nutzen und die entsprechenden Vorteile daraus zu realisieren. Wohnei-
gentum bedeutet aber auch Pflichten, und im Alter kann eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus, der
Unterhalt und dann auch der Verkauf nicht selten zur Last werden. Zudem verdndern sich im Alter auch
die Wohnbedtirfnisse, aufgrund der Verkleinerung der Haushaltsgrésse in Bezug auf die notwendige
Wohnflache, im Zusammenhang mit zunehmenden physischen Gebrechen in Bezug auf die Hindernisfrei-
heit der Wohnung und allenfalls auch auf den Standort und Zugang zu notwendigen Versorgungsdienst-
leistungen. Die zeitliche Begrenzung von Wohneigentum, die deswegen auch weniger Kapital bindet,
kommt diesen beiden Entwicklungen, die eine Vielzahl der Haushalte betreffen, entgegen. Diese Vorziige
von Wohneigentum auf Zeit fir spezifische Altersgruppen, konkret junge Haushalte sowie dltere Personen,
sind entsprechend auch im Rahmen der durchgefiihrten Marktakzeptanzstudie klar zum Ausdruck gekom-
men.

Gleichzeitig ist Wohneigentum auf Zeit auch ein neues Konzept, das mit der seit Jahrhunderten in der
Gesellschaft verankerten Sichtweise vom praktisch auf die Ewigkeit ausgelegten Wohneigentum kontras-
tiert. Es besteht oft der Wunsch, Liegenschaften an die Nachkommen zu vererben, die jedoch aus verschie-
denen Griinden nicht immer Interesse an der Ubernahme der Wohnung oder des Hauses ihrer Vorfahren
haben. Aufgrund diesen in der traditionellen Sichtweise verankerten Denk- und Verhaltensmustern be-
steht entsprechend eine gewisse Skepsis gegeniiber dieser neuen Wohneigentumsform. Es versteht sich
von selbst, dass dieser Aspekt eine enorme Hirde fiir die Verbreitung des Konzeptes im Markt darstellt.
Hinzu kommt, dass die reibungslose Funktionsweise von Wohneigentum auf Zeit, wie sie beim 2004 rea-
lisierten Mehrfamilienhaus an der Bahnstrasse 99 in Bern unter Beweis gestellt wurde, eine gewisse Kom-
plexitat aufweist. Dies trifft einerseits auf die juristischen Aspekte zu, wobei die bestehenden Gesetze ab-
solut ausreichend sind und die entsprechenden Vertragswerke vorliegen. Andererseits bedingt das Ver-
standnis der finanziellen Aspekte einen gewissen Einarbeitungsaufwand; jedoch lassen sich die mit WAZ
zusammenhdngenden Zahlungsstrome transparent darstellen und auch problemlos mit jenen der Miete
bzw. dem reguldaren Wohneigentum vergleichen. Entsprechend stellt auch die Bewertung von WAZ mittels
der DCF-Methode, wie dies in den vorangehenden Ausfiihrungen dargestellt ist, zu jedem Zeitpunkt der
Laufzeit kein Problem dar. Insgesamt ist wichtig, dass das Konzept den potenziellen Marktteilnehmern/-
innen auf transparente Weise erkldrt wird.

Die finanziellen Vorteile von WAZ im Vergleich zur Miete, wie dies ebenfalls im vorliegenden Handbuch
dargestellt wird, sind signifikant. Auch aus Sicht der Investorinnen und Investoren kann WAZ eine attrak-
tive Anlagealternative darstellen. Entsprechend besteht ein gewisses Risiko, dass mit dem neuen Konzept
Missbrauch betrieben wird und eine Marktseite, aufgrund von Informationsasymmetrien typischerweise
die Wohneigentiimer/innen auf Zeit, einen Nachteil erfahren. Aus diesem Grunde gilt es, dies unter Be-
riicksichtigung der Ursachen, die das heutige Mietgesetz begriinden, Missbréuche unbedingt zu vermei-
den. In Anlehnung an die Minergie-Zertifizierung empfiehlt es sich deshalb, dass die Anwendung von WAZ
durch eine neutrale Stelle, die sich auch um die notwendige Wissensvermittlung im Markt, im Speziellen
zuhanden der Wohneigentiimer/innen auf Zeit kimmert, gehandhabt wird. Diese Dienstleistungsstelle
sollte allen Marktteilnehmern/-innen (inkl. Investoren/-innen und Finanzierungspartner/innen) die Gewdhr
bieten, resp. sicherstellen, dass die Festlegung der Modellparameter WAZ-konform ist und damit ein Miss-
brauch ausgeschlossen werden kann.
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Schlussfolgerungen und Ausblick

Sind die Hirden in Bezug auf die Aufklarung der Marktteilnehmer/innen und die Abwicklung der Transak-
tionen durch eine entsprechende Dienstleistungsstelle iberwunden, fehlt als weitere notwendige Bedin-
gung fur eine entsprechende Marktdurchdringung ein entsprechendes Angebot. Es ist zentral, dass geni-
gend Wohnungen, die explizit als Wohneigentum auf Zeit und entsprechend nur fir eine im Voraus be-
stimmte Zeitdauer Eigentum begriinden, auf dem Markt verfligbar sind. Das vorliegende Handbuch liefert
hoffentlich einen Beitrag, Wohneigentum auf Zeit im Schweizer Markt zu etablieren.
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Anhang 1: Kurzfassung Gesellschaftsvertrag

L. Teil: Individuelle Bestimmungen

Begriindung ei- Das Eigentumsmodell WAZ bezweckt dem WAZ-Eigentimer zeitlich begrenz- Art. 2
ner einfachen  tes Eigentum an einem Grundsttiick zu verschaffen und zwar in Form von Ge-
Gesellschaft samteigentum.

Zu diesem Zweck bilden der WAZ-Investor und WAZ-Eigentimer eine einfa-
che Gesellschaft im Sinne von Art. 530ff OR.

Gesellschafts-  Zweck der Gesellschaft ist die gemeinsame Eigentumsausiibung und Nut- Art. 3
zweck zung in Bezug auf die Stockwerkeinheit nach dem Eigentumsmodell WAZ.
Gesellschafts-  Das Gesellschaftsverhdltnis wird fest und unkiindbar fiir die Dauer von dreis- Art. 4
dauer sig Jahren abgeschlossen.
Beteiligungs- Der WAZ-Eigentiimer erwirbt bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags per An- Art. 6
verhdltnisse trittsdatum einen internen Gesamthandanteil einer Stockwerkeinheit von 30

Prozent.

Die interne Beteiligungsquote des WAZ-Eigentiimers von 30 Prozent zu Be-
ginn des Gesellschaftsverhdltnisses verlduft wahrend der Dauer des Gesell-
schaftsverhdltnisses degressiv und reduziert sich jedes Jahr um einen Pro-
zentpunkt, so dass bei Ablauf der festen Gesellschaftsdauer die interne Be-
teiligung bei null Prozent liegt. Die interne Beteiligungsquote des WAZ-In-
vestors entwickelt sich gegenldufig, d. h. sie wachst jedes Jahr um einen Pro-
zentpunkt und liegt bei Ablauf der festen Gesellschaftsdauer bei 100 Pro-

zent.
Kaufpreis fir Der Preis fiir den Erwerb des vorgenannten Gesamthandanteils des WAZ-Ei- Art. 7
den  Gesamt- gentiimers betrdgt ca. einen Drittel des Verkehrswertes. Fiir diesen Anteil be-
handanteil zahlt der WAZ-Eigentiimer den Kaufpreis vorschiissig an den WAZ-Investor.

Der WAZ-Eigentiimer hat mindestens einen Drittel des vorgenannten Kauf-
preises aus Eigenkapital zu finanzieren.

Laufende Ge- Der WAZ-Eigentliimer bezahlt dem WAZ-Investor wdhrend der Dauer des Ge- Art. 8
bihr wahrend sellschaftsverhdltnisses eine laufende Gebuhr, welche in monatlichen, vo-

der Gesell- rauszahlbaren Raten zu bezahlen ist und welche sich wie folgt zusammen-
schaftsdauer  setzt:

a) Substanzerhaltungsgebiihr, als Gegenleistung fiir die Substanzerhal-
tungsverpflichtung des WAZ-Investors.

b) Kapitaldienstgebiihr, zur Bedienung des investierten Kapitals des
WAZ-Investors.

Pramie Bei Ablauf der vereinbarten Gesellschaftsdauer zahlt der WAZ-Investor dem Art. 12
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WAZ-Eigentimer eine Pramie.

Bei einer Ubertragung des WAZ-Eigentums an einen neuen WAZ-Eigentii-
mer, wdhrend der Dauer des Gesellschaftsvertrages, geht der Anspruch auf
die Prdmie auf den neuen WAZ-Eigentiimer Uber.

Bei vorzeitiger Auflosung des WAZ-Gesellschaftsvertrages ist keine Pramie
geschuldet.

Macht der WAZ-Eigentiimer von seiner Option auf Verlangerung des Gesell-
schaftsverhdltnisses fir eine weitere Vertragsdauer von 30 Jahren Gebrauch,
so wird die Entschadigung an den Kaufpreis fiir die neue Vertragsperiode an-
gerechnet.

IL. Teil: Allgemeine Bestimmungen

Der WAZ-Eigen Der WAZ-Eigentiimer soll fir die feste Dauer des Gesellschaftsverhdltnisses Art. 14
timer als Ei- einem klassischen Alleineigentiimer moglichst gleichgestellt sein.

gentimer auf
Zeit  (Grund- @ Erhatin diesem Zusammenhang im Rahmen des Gesellschaftsvertrags

ziige der Rege- sowie des Stockwerkeigentimerreglements insbesondere:

lun
g — das Recht, die Stockwerkeinheit fur die Dauer des Gesellschafts-

vertrags ausschliesslich personlich zu nutzen,

— das Recht, die Stockwerkeinheit auf eigene Kosten beliebig umzu-
gestalten und bauliche Verdnderungen vorzunehmen und zwar in
den Grenzen des Stockwerkeigentimerreglements und dieses
WAZ-Gesellschaftsvertrages,

— das Recht, die Stockwerkeinheit an Dritte zu vermieten,

— das Recht, die Stockwerkeinheit im Rahmen seines Gesamthand-
anteils hypothekarisch zu belasten,

— das Recht, das WAZ-Eigentum (Gesamthandanteil am Grundstiick
zusammen mit der Mitgliedschaft an der Gesellschaft) an Dritte
zu Uibertragen,

— das Recht, seinen Anteil an der einfachen Gesellschaft zu verer-
ben.

b) Auch beziiglich Pflichten erfolgt eine mdglichst grosse Gleichstellung des
WAZ-Eigentiimers mit einem klassischen Alleineigentiimer. Der WAZ-Ei-
gentiimer hat demgemadss insbesondere:

— die Pflicht, die Neben- und Betriebskosten sowie die weiteren Kos-
ten des Grundstiicks gemdss a) zu tragen,

— die Pflicht zum Unterhalt der Stockwerkeinheit und die Pflicht,
auch die Unterhaltskosten der Stockwerkeinheit (Sonderrecht und
gemeinschaftliche Teile) grundsatzlich selbst zu tragen.
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Nutzung und Gemdss WAZ-Modell stehen die Nutzungsrechte ausschliesslich dem WAZ- Bst. B
Verwaltung Eigentiimer zu und zwar fir die gesamte Dauer des Gesellschaftsverhdltnis-
ses mit dem WAZ-Investor. Dies umfasst sowohl die Nutzung im Rahmen des
Sonderrechts als auch der gemeinschaftlichen Liegenschaftsteile. Er ist in
diesem Bereich einem klassischen Stockwerkeigentiimer vollig gleichgestellt.

Grundsatz In der Verwaltung, Benutzung und baulichen Ausgestaltung der eigenen Art. 15
Raume ist der WAZ-Eigentiimer im Rahmen des Stockwerkeigentiimerregle-
ments frei.

Anderungen an der Liegenschaft, die dem WAZ-Eigentiimer die bisherige Art
der Benutzung seiner Rdume erschweren oder verunmdglichen, kdnnen nur
mit seiner Zustimmung getroffen werden.

Unterhalt- und a) Unterhaltspflicht Art. 17
Substanzerhal- Dem WAZ-Eigentimer obliegt der Unterhalt der RGume und Einrichtun-
tungspflicht gen im Sonderrecht gemdss dem Stockwerkeigentiimerreglement.

b) Substanzerhaltungspflicht
Die eigentliche Substanzerhaltung im Rahmen der Stockwerkeigentu-
mergemeinschaft ist Sache des WAZ-Investors. Dieser verpflichtet sich
gegeniiber dem WAZ-Eigentiimer, die Substanzerhaltung des Gebdudes
bedarfsgerecht vorzunehmen, so dass die Gebrauchstauglichkeit wdh-
rend der Vertragsdauer jederzeit gewdhrleistet bleibt.

Unter Substanzerhaltung ist folgendes zu verstehen:
Wadhrend der Vertragsdauer:

— aperiodische Unterhaltsarbeiten (Reparaturen) in Bezug auf fol-
gende gemeinschaftlichen Teile des Stockwerkeigentums (soweit
vorhanden): Sanierung des Dachs, der Gebdudehdille, der Fenster,
der Wintergdrten, der Balkone, der Hauseingangstiiren, der Sitz-
platze, der Parkplatze, der Heizungs-, Liiftungs- und Klimaanlage,
der Briefkastenanlage, des Lifts, der sanitdren und elektrischen In-
stallationen und Leitungen.

— Die vorstehende Aufzdhlung ist abschliessend.
—  Umbau und Ersatz der vorgenannten gemeinschaftlichen Teile:

In der Regel nach Ablauf der Vertragsdauer:

- Umfassende Renovation des Gebdudes, inkl. der im Sonderrecht
stehenden Rdume.

Uberlassung Der WAZ-Eigentiimer bewohnt seine Stockwerkeinheit in der Regel selbst, er Art. 18
des Gebrauches ist jedoch berechtigt, die in seinem Sonderrecht stehenden RGume an einen

an Dritte/ Ver- Dritten zu vermieten.

mietung

Hypothek. Der WAZ-Eigentlimer ist berechtigt, die Stockwerkeinheit im Rahmen seines Art. 19
Belastung des internen Gesamthandanteils an der Stockwerkeinheit hypothekarisch zu be-
Grundstiicks lasten.
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Kosten a) zu Lasten des WAZ-Eigentiimers Art. 21

Alle fiir die Stockwerkeinheit anfallenden Kosten (gemeinschaftliche Kos-
ten und individuelle Kosten), welche im Zusammenhang mit dem Nut-
zungsrecht und der Unterhaltspflicht stehen, gehen zu Lasten des WAZ-
Eigentiimers, soweit sie nicht gemdss nachfolgender lit. b ausdriicklich zu
Lasten des WAZ-Investors gehen.

Der WAZ-Eigentiimer trdgt auch die Kosten der Errichtung der ihm zuge-
teilten und von ihm beanspruchten Grundpfandrechte.

Mehrere WAZ-Eigentiimer haften solidarisch.

b) zu Lasten des WAZ-Investors

Die im Zusammenhang mit der Substanzerhaltungspflicht des WAZ-In-
vestors stehenden Kosten gehen zu dessen Lasten.

Der WAZ-Investor tragt auch die Kosten der Errichtung der ihm zugeteil-
ten Grundpfandrechte.

Aufteilung der a) Ausschliessliche Beschlusskompetenz des WAZ-Investors: Art. 23
Beschluss-
kompetenzen —  Beschlussfassung tber Art, Notwendigkeit, Umfang und Zeitpunkt

von Arbeiten im Zusammenhang mit der Substanzerhaltungsver-
pflichtung des WAZ-Investors gegeniiber dem WAZ-Eigentimer.

Bei notwendigen Substanzerhaltungsarbeiten, ohne deren Vor-
nahme die Gebrauchstauglichkeit beeintrdchtigt oder die Gesamt-
liegenschaft gar Schaden nehmen wiirde, hat der WAZ-Eigentiimer
jedoch das Recht, die Vornahme der entsprechenden Arbeiten vom
WAZ-Investor zu verlangen und fiir den Fall, dass dieser Aufforde-
rung nicht nachgekommen wird, den Richter anzurufen.

—  Beschlussfassung und Vertretung der einfachen Gesellschaft in
den Stockwerkeigentiimer-Versammlungen in Bezug auf folgende
Punkte:

—  bauliche Massnahmen in Bezug auf die gemeinschaftlichen
Bauteile, Anlagen oder Einrichtungen der Stockwerkeigentu-
mer-Gemeinschaft im Rahmen der vorgenannten Substanzer-
haltungsverpflichtung;

- Anderungen des Stockwerkeigentiimer-Reglements soweit
nicht in gemeinsamer Kompetenz;

—  Wahl und Abberufung des Verwalters;

—  Bestellen von Dienstbarkeiten in Bezug auf die Gesamtliegen-
schaft;

—  Aufhebung des Stockwerkeigentums bzw. Wiederaufbau bei
Zerstorung des Gebdudes.
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Aufteilung der b) Gemeinsame Beschlusskompetenz von WAZ-Investor und Art. 23

Beschluss-
kompetenzen

Verdusserung

56

WAZ-Eigentimer:

Abdnderung der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags;

Rekurs gegen Verfligungen des Verwalters;
— vorzeitige Auflésung der Gesellschaft;
— Wahl des Ausschusses;

— Beschlussfassung und Vertretung der einfachen Gesellschaft, aus
welcher finanzielle Verpflichtungen der Gesellschaft bzw. der Gesell-
schafter in solidarischer Haftbarkeit entstehen kdnnen (vorbehdaltlich
oben a).

— Weder der WAZ-Eigentimer noch der WAZ-Investor sind ermdchtigt,
die Gesellschaft ohne Zustimmung der Gbrigen Gesellschafter in fi-
nanzieller Hinsicht zu verpflichten. Geht er dennoch finanzielle Ver-
pflichtungen ein, so haftet der entsprechende Gesellschafter person-
lich.

— Beschlussfassung und Vertretung der einfachen Gesellschaft in den
Stockwerkeigentiimer-Versammlungen in Bezug auf folgende
Punkte:

— Aufhebung des Stockwerkeigentums (ausser bei Zerstérung des
Gebaudes);

— Anderungen des Stockwerkeigentiimer-Reglements beziiglich
Umschreibung der im Sonderrecht stehenden Teile des Gebdudes
(raumliche Ausscheidung) und beziiglich der Beitragspflicht nach
Wertquoten.

— Ausschluss eines andern Stockwerkeigentiimers.

c) Ausschliessliche Beschlusskompetenz des WAZ-Eigentlimers

— Beschlussfassung uber Einrichtung, Gestaltung und bauliche Mass-
nahmen an der Stockwerkeinheit im Rahmen der Befugnisse des
WAZ-Eigentimers;

— Liegen wichtige Griinde fiir die Abberufung des Verwalters vor und
lehnt der WAZ-Investor die Abberufung des Verwalters unter Miss-
achtung wichtiger Griinde ab, so kann der WAZ-Eigentiimer binnen
Monatsfrist die richterliche Abberufung verlangen.

— Beschlussfassung und Vertretung der einfachen Gesellschaft in den
Stockwerkeigentiimer-Versammlungen, soweit es diesbeztiglich keine
ausschliessliche Kompetenz des WAZ-Investors oder eine gemein-
same Kompetenz mit dem WAZ-Investor zusammen braucht.

Der WAZ-Eigentiimer ist berechtigt, das WAZ-Eigentum an einen Dritten zu Art. 24
iibertragen. Dies hat mittels Ubertragung der Mitgliedschaft an der einfa-

chen Gesellschaft und des damit verbundenen Gesamthandanteils am
Grundstlick zu erfolgen. Der WAZ-Eigentiimer ist verpflichtet, dem Dritten

samtliche Rechte und Pflichten, die sich aus dem vorliegenden Vertrag und

dem WAZ-Eigentum ergeben, zu tibertragen.
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Vererbung Der Tod des WAZ-Eigentiimers bildet keinen Auflésungsgrund fiir die einfa- Art. 26
che Gesellschaft. In diesem Fall wird die einfache Gesellschaft mit den Erben
des WAZ-Eigentiimers, welche mittels Universalsukzession in das Gesell-
schaftsverhdltnis eintreten und sdmtliche Rechte und Pflichten des WAZ-Ei-
gentlimers Ubernehmen, fortgesetzt.

Option auf Ver- Der WAZ-Eigentiimer hat die Option auf eine Verldngerung des Gesell- Art. 29
langerung des schaftsverhdltnisses flr eine weitere Vertragsdauer gemdss Art. 4.

Gesellschafts-
ver- Diese Option hat der WAZ-Eigentliimer bis spatestens 24 Monate vor Ablauf

héltnisses der festen Gesellschaftsdauer auszutiben. Die Ausiibung des Optionsrechts
erfolgt mittels eingeschriebenen Briefs an den WAZ-Investor. Wird die Op-
tion nicht fristgemdss ausgetibt, so endet das Gesellschaftsverhdltnis defini-
tiv mit Ablauf der festen Dauer.
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Quelle: Anzeiger vom Rottal, 31. Oktober 2018

Buttisholz: Architekturwettbewerb Ségereigebiet Hinterdorf entschieden

«Es entsteht nicht das Normale»

Dani Tschopp und René Hodel planen zusammen die Bebauung des ehemaligen Sdgereigebietes im
Hinterdorf Buttisholz. Es war von Anfang an klar, dass unabhdngiges Planen und Bebauen nicht ziel-
fuhrend sind. Der entschiedene Architekturwettbewerb ist ein Resultat, welches sich aus situativen
Vorgaben und Vorstellungen zu méglichen Wohn- und Lebensformen ergeben hat.

«Wo es vor Jahren nach frischem Holz roch, Polter stapelten und wo die Briketti rhythmisch stampfte wer-
den zirka 20 Mietwohnungen und 30 Wohnungen im Wohneigentum auf Zeit gebaut», schreibt René Ho-
del in seiner Mitteilung. Es entstehe nicht das Normale, das Konventionelle. So werden zum Beispiel Vor-
stellungen wie sie beim Stockwerkeigentum Ublich sind nicht erfiillt. René Hodels Vision, die sich aus dem
Leben, aus Traumen und Ayahuasca-Zeremonien wie Puzzleteile zu einem Bild von méglichen Lebenswei-
sen im letzten Lebensabschnitt zusammenfigt, wird die Siedlung stdrker beeinflussen.

Mietwohnungen und Wohneigentum auf Zeit

Dani Tschopp wird Familienwohnungen, Mietwohnungen bauen. Bei René Hodel wird es 30/35-jdhriges
Wohneigentum auf Zeit mit Gemeinschaftsraumen geben, Gemeinschaftsraume die ganz oben sind, da-
mit man in die Berge sehen kann. RGume die auch fir ein paar Tage fiir Besonderes gemietet werden
konnen und wo die Méglichkeit besteht, gemeinsam zu Essen, die WM zu schauen oder einfach vor dem
Chemineefeuer zu sein und zu lesen, nicht alleine sein. Die Wohnungen werden «Sommerbalkone» ins
Hofinnere gegen Nordosten und Ubergangszeit-, Winterbalkone gegen Siidwesten haben. Das polyva-
lente Gebdude im Hofinnern wird sich dem jeweiligen Nutzungsbedarf angepasst entwickeln. Sollen nun
die Velos oder der Toff geputzt werden, die Bands aufspielen, das Gemse geriistet, eingewintert, gedorrt
und fermentiert, Honig geschleudert werden. Soll Chemineeholz gestapelt oder sollen Kinderauffihrungen
stattfinden.

Lebensabschnittwohnungen

Diese Wohnform bei den Gebduden von René Hodel schafft Eigentum fiir Lebensabschnitte. Es werden
Wohnungen fiir Ein- und Zweipersonenhaushalte, 2.5 und 3.5 Zimmerwohnungen gebaut. Weitere Zim-
mer kdnnen nach Lebenssituation und Bedarf zugemietet werden. Andere Lebensformen wie Living Apart
Together (LAT) oder solche mit tantrischer Gesinnung sollen so auch méglich und finanziell tragbar sein.
Die letzten 30 Jahre Lebenszeit im Teil Wohneigentum auf Zeit werden die Siedlung prdgen und mit der
Zeit verdndern. Irgendwann wird betreutes Wohnen das Ubliche sein. Auch darauf ausgerichtet wird ge-
baut, so dass die Pflege lange méglich wird. So wie die Bewohner nach und nach gehen werden, so sind
auch die Wohnungen auf eine 30-jdhrige Lebensdauer ausgelegt. Im Jahre 2055 wird gerdumt. Die Stock-
werke werden frei. Die moglichst stiitzenfreie Bauart lésst es zu, dass entsprechend den Vorstellungen
beziiglich Lebensform, Wohnungsgréssen, Baumaterialien und Technologie etc. die 2. Periode, die Zeit
2055 bis 2085 einziehen kann.
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Die zweite Periode wird wohl stdrker geprdgt sein von hoheren Temperaturen, Anstieg des Meeresspiegels,
europdischen Migranten und ungiinstig verteilten, evtl. weniger Niederschldgen. Betonbrauchwassertanks
sollen daher im Bereich der Tiefgaragen schon heute vorgesehen und zumindest teilweise gebaut werden.
Auch der Platz fiir die Wasserstofftechnologie wird definiert. Es ist das langfristige schépferische Denken,
das sich hier zeigt. Gleich wie bei der Hirschhaltung mit Agroforstbewirtschaftung die mit Erntezyklen beim
Zwetschgenstammbholz von 40/50 Jahren arbeitet. Agroforst ist auch eine Art der Landbewirtschaftung
mit Bodenbeschattung, in Vorsorge wegen wdrmeren Zeiten. Die Siedlung und die Nahrungsmittelproduk-
tion, die Landbewirtschaftung sollen sich finden und ergdnzen. Das kann Permakultur sein. Zumindest die
Maglichkeiten werden geschaffen.

Visionen

Die Schamanin in Ecuador sagte René Hodel: « Lasse Visionen zu und habe den Mut, dich darauf einzulas-
sen. » Diese umgesetzte Vision kann lange Zeit Bestand haben. Sie lebt mit und von den Siedlungsbewoh-
nern, von deren Kreativitat und deren Visionen, mentalen Bildern, Lebensentwirfen. Die Bewohner sind
das Spannende und sollen den Unterschied ausmachen. Die schragen Vogel, oder jene die nun erst bereit
sind, etwas Anderes zu wagen oder solche, die es bereits gewagt haben.

Es braucht auch ein anderes Verstdndnis fiir dieses Wohnen. Dieses Wohneigentum ist nicht Spekulati-
onsgut, es geht nicht um die Hoffnung auf Vermdgensvermehrung in der Zukunft fir sich oder die Kinder.
Wohnen ist Konsumgut. Spekulationsgewinne werden nicht geldst. Sie verbleiben in der Wohnsiedlung
und lassen das Wohnen kostengtinstiger werden.

Wohnen als Konsumgut

Wenn Wohnen Konsumgut ist, dann wird einzig das gekauft was benétigt und verbraucht wird, die Woh-
nung. Das Andere, die Konstruktion, der Boden wiirde das Konsumgut Wohnen um Jahrzehnte Gberdauern
und wird deshalb nur gemietet. Beim Stockwerkeigentum wird anteilsmdssig alles gekauft. Der Boden, die
gesamte Bausubstanz vom Keller bis zum Dach und die Wohnung. Es wird viel auf die Zeit nach dem Sel-
berbewohnen und in Gewinnerwartung gekauft, fiir irgendjemanden danach. Es wird Bausubstanz ge-
kauft und weiterverkauft, auf deren damalige Qualitdt und Nutzen man keinen Einfluss hat. Beim Wohn-
eigentum auf Zeit wird die Wohnung fiir 30 Jahre, fiir 30 bis 35 Prozent eines vergleichbaren Kaufes eines
Stockwerkeigentums gekauft und verliert innerhalb dieser Zeit ihren Wert. Sie tendiert gegen null Franken.
Eventuell ergibt sich am Ende ein Payback. Somit kann sie nach dieser Zeit, im Jahre 2055 abgeschrieben
herausgebrochen und durch eine zeitgemasse neue Wohnung jener Zeit ersetzt werden. Der Abbruch muss
explizit bei jedem Einbau der Wohnungen beriicksichtigt werden und wird daher die Bauart beeinflussen.
60 bis 65 Prozent, das heisst der Boden, die Bausubstanz werden gemietet. Dem Wohnungseigentiimer
verbleiben, im Vergleich zum Stockwerkeigentiimer 60 bis 65 Prozent Vermdgen ungebunden verfiigbar.
Auch kann der Anteil Steueraufschub beim Verkauf eines Einfamilienhauses und Reinvestition verkonsu-
miert werden und wird am Schluss nicht bezahlt, da die Wohnung keinen Wert mehr hat. Weiteres Geld
kann als Investor in die Finanzierung der Immobiliengrundstruktur investiert werden. Via Miete der Bau-
substanz durch die Wohnungseigentiimer kann ein Zins auf diesem Geld erzielt werden. Die regelmdssige
Riickzahlung der Bausubstanzinvestition und der Zins ergeben eine Rente. Nicht gemietet und verzinst
wird der Spekulationsgewinn. Es werden einzig die Baukosten finanziert.

Die Bewohner

Im Bericht des Beurteilungsgremiums zum Siegerprojekt steht: «Insgesamt vermag das Projekt auf die
siedlungsbaulich sehr komplexe Ausgangslage eine Giberzeugende Losung zu liefern, die zudem auch eine
«gemeinschaftliche» Wohnform generiert, die fiir Buttisholz neuartig aber angemessen erscheint». Nicht
die Architektur, nicht der Ort und nicht die Wohnform entsprechen dem, was iiblicherweise ist. Auch die
Bewohner werden anders sein, schopferisch sein ... erschaffen. Es sind die Bewohner die das Projekt, die
Vision zum Fliegen bringen. pb
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Kooperationspartner

15 Kooperationspartner

Dieses Handbuch ist in Kooperationspartnerschaft mit Markus Meyer und Ivo Bracher, bonainvest Holding
AG, Sebastian Zollinger, Ernst & Young AG, Thomas Plattner, Pagameno Invest AG, Thomas Keller, Berni-
sche Lehrerversicherungskasse, sowie mit Ernst Hauri und Christoph Enzler, Bundesamt fiir Wohnungswesen

(BWO), entstanden. Wir bedanken uns fir die Zusammenarbeit.

bonainvest

EYBuiIdinq a better
working world

/Kf\

AGAMENO

I NV E ST A G

BLVK

Bernische
Lehrerversicherungskasse

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bund fiir | BWO

60

Handbuch Wohneigentum auf Zeit (WAZ)



Hochschule Luzern — Wirtschaft

Institut fur Finanzdienstleistungen Zug IFZ

Campus Zug-Rotkreuz
Suurstoffi 1
6343 Rotkreuz

T +41 41 757 67 67
ifz@hslu.ch

www.hslu.ch/ifz




	Cover_Endversion.pdf
	Handbuch_Wohneigentum_auf_Zeit_Jan_2021.pdf
	Rückseite_Endversion.pdf

